
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen hat die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung verfügt (zu 
finden auf: www.ramstein-miesenbach.de). 
Wichtig bleibt die strikte Einschränkung sozialer Kontakte, die Einhaltung der Abstandsregeln von mindes-
tens 1,5 Meter und die bekannten Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen, Hust- und Niesetikette, 
Hände aus dem Gesicht fernhalten und regelmäßiges Lüften.
Vor einem Besuch im Rathaus bitten wir Sie dringend, einen Termin zu vereinbaren unter Telefon (06371) 
5920 oder direkt bei dem/der zuständigen Sachbearbeiter/in.

Dies bringt sowohl für Sie als auch für uns einige Vorteile:

- lange Wartezeiten können vermieden werden
- der Sachbearbeiter kann sich konkret auf ihren Fall vorbereiten, so dass eine schnellere Bearbeitungszeit 

möglich ist
- Kontakte mit weiteren wartenden Bürgerinnen und Bürgern werden reduziert
- Die Hygienevorschriften können besser eingehalten werden

Die Öffnungszeiten im Rathaus sind wie folgt:

Montag - Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 12.30 Uhr

Im Rathaus meldet sich jede/r Besucher/in an der Information an und begibt sich sodann in eine „Wartezone“. 
Von dort werden die Besucher von dem/der zuständigen Sachbearbeiter/in abgeholt. Alle Besucher der Ver-
bandsgemeindeverwaltung sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Beim Eintreten ins 
Gebäude müssen die Hände desinfiziert werden.

Die dringende Empfehlung einer Terminvereinbarung gilt für alle Bereiche der Verwaltung, auch für die 
Stadtwerke Ramstein-Miesenbach.

• Das Freizeitbad AZUR ist seit 2. November geschlossen
• Die Veranstaltungen im Monat November im Congress Center Ramstein sind abgesagt; die Geschäfts-

stelle und die Postfiliale bleiben geöffnet
• Die Stadtbücherei im CCR ist weiterhin geöffnet. Wir bitten die Zahl der Besucher innerhalb einer Familie 

auf zwei bis maximal drei Personen zu begrenzen

Es sind schwierige Zeiten. Mit Disziplin, Solidarität und Rücksichtnahme werden wir diese Herausforderung 
bewältigen. Bleiben Sie gesund!

Ralf Hechler, Bürgermeister

Information in 
English inside

www.ramstein-miesenbach.de Hütschenhausen
Kottweiler-
Schwanden Niedermohr

Ramstein-
Miesenbach Steinwenden
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 ■ Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
Sprechzeiten: Sa. v. 9 – 12 Uhr, Sonn- u. Feiertag v. 11 - 12 Uhr
am 07.11./08.11.: Herr Dr. Stephan Alles, Hauptstraße 74a
66882 Hütschenhausen, Telefon 06372 2478

 ■ Bereitschaftsdienst der Augenärzte
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern
Der augenärztl. Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl ist mit dem 
Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlossen. Zu erfragen unter 
Tel.: 0631/ 89290929.

 ■ Dienstbereite Apotheken
Der Bereitschaftsdienst beginnt immer um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Tag um 8.30 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Er ist 
unter folgenden Rufnummern zu erfragen: (im Internet: www.lak-
rlp. de), Deutsches Festnetz: 0180-5-258825-Postleitzahl (0,14 
€/Min.), Mobilfunknetz: 0180-5-258825-Postleitzahl (max. 0,42 
€/Min.). Also z.Bsp. für Hütschenhausen die 0180-5-258825-66882 
oder für Steinwenden, Kottweiler-Schwanden oder Niedermohr die 
0180 -5-258825-66879.

 ■ Ärztliche Bereitschaftspraxis (ÄBP)
Rufen Sie vor dem Besuch einer Ärztlichen Bereitschaftspraxis (ÄBP) 
immer zuerst den Patientenservice 116 117 an!
ÄBP Landstuhl, Nardini Klinikum St. Johannis Landstuhl,
Nardinistr. 30, 66849 Landstuhl, Tel. 116117
Öffnungszeiten: 14-23 Uhr, Sa., So., Feier- u. Brückentag: 9-23 Uhr
ÄBP Kaiserslautern; Westpfalz-Klinikum Standort I,
Hellmut-Hartert-Str. 1, 67655 Kaiserslautern, Tel. 116117
Öffnungszeiten: Mo. 19 – Di. 7 Uhr, Di. 19 – Mi. 7 Uhr, Mi. 14 – Do. 7 
Uhr, Do. 19 – Fr. 7 Uhr, Fr. 16 – Mo. 7 Uhr
Feier- und Brückentag: Vorabend 18 Ihr – Folgewerktag 7 Uhr
ÄBP Kusel, Westpfalz Kusel, Westpfalz-Klinikum Stadnort II,
Im Flur 1, 66869 Kusel, Tel. 116117
Öffnungszeiten: Mo. 19 – Di. 7 Uhr, Di. 19 – Mi. 7 Uhr, Mi. 14 – Do. 7 
Uhr, Do. 19 – Fr. 7 Uhr, Fr. 16 – Mo. 7 Uhr
Feier- und Brückentag: Vorabend 18 Uhr – Folgewerktag 7 Uhr

 ■ Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist bei dem jeweiligen Haustierarzt zu 
erfragen.

 ■ Rettungsdienst und Krankentransport des DRK
Tel. 06371/19222

 ■ TelefonSeelsorge rund um die Uhr – anonym, 
kompetent

Die TelefonSeelsorge ist ein niedrigschwelliges Gesprächs-, Bera-
tungs- und Seelsorgeangebot für alle Menschen in Lebenskrisen 
und belastenden Situationen. Sie ist gebührenfrei erreichbar unter 
den bundeseinheitlichen Rufnummern:
0800/ 1110111 und 0800/ 1110222
Oder als TelefonSeelsorge im Internet unter:
www.telefonseelsorge.de für Chat bzw. Email Beratung.

 ■ Seelsorge und Lebensberatung – ein christl. 
Beratungsdienst von Treffpunkt Seelsorge e.V. –

Terminvereinb.: 0700/ 23121139, Mo 16-19 Uhr, Mi 9-12 Uhr
 ■ Schwangeren- und Familienberatungsstelle

Sozialdienst katholischer Frauen Landstuhl
Kirchenstraße 53, 66849 Landstuhl, Telefon: 06371/ 2285, E-Mail: 
www.skf-landstuhl.de. Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr, 
Mo-Mi 14.00 – 16.00 Uhr, Do 14.00 – 18.00 Uhr.
Beratung und Hilfe in persönlichen, rechtlichen und finanziellen 
Fragen vor, während und nach einer Schwangerschaft.
Schwangerenberatung im Internet: www.beratung-caritas.de

 ■ Schwangeren-Beratungsstelle „Donum Vitae“:
Schwangerschaftskonfliktberatung –
Schwangerensozialberatung –
Sexualpädagogik und -beratung – Familien- u. Paarbetreuung
Am Feuerwehrturm 6, Landstuhl, Tel. 06371/6196910
Öffnungszeiten:
Mo/Di/Fr 8-12 u. 14-16 Uhr, Mi/Do 9-12 u. 15.30-18.30 Uhr

 ■ Drogen-Info-Telefon
des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neurologie:
Legale Drogen (Alkohol, Medikamente usw.) (06349) 900 2555
Illegale Drogen (Haschisch, Heroin usw.) (06349) 900 2525
Mo, Mi, Fr, 14.30-16 Uhr oder über Anrufbeantworter

 ■ Hotline „Ess-Störungen“
des Pfalzinstituts - Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie: (06349) 900 3333
Mo bis Do, 15-16 Uhr oder über Anrufbeantworter

 ■ Selbsthilfegruppe „Anonyme Alkoholiker“
in Landstuhl, evangelisches Gemeindehaus, Vordere Fröhnstr. 5
Meetings: Mo. 19.30 Uhr, Do. 19.30 Uhr, Sa. 16.00 Uhr
Tel. 0631 - 19295 oder 08731 - 32573 12
E-Mail: erste-hilfekontakt@anonyme-alkoholiker.de

 ■ Krisentelefon für Kinder und Jugendliche
Hilfe rund um die Uhr – SOS Familienhilfezentrum Kaiserslautern
Telefon: 0631-316440

 ■ Deutscher Kinderschutzbund
Orts- u. Kreisverband Kaiserslautern-Kusel e.V.
Moltkestr. 8, 67655 Kaiserslautern, Tel. (0631) 240 44 - Fax 260 64

 ■ Kontakt- u. Beratungsstelle „Querbeet“
Landstuhler Str. 8A, Ramstein (Mehrgenerationenhaus)
Telefon: 063 71/5980838, Fax: 06371/5980836
E-Mail: querbeet@kaiserslautern-kreis.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr von 9 – 12 Uhr
Das aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern bestehende Beraterteam 
bietet eine kostenlose und vertrauliche Beratung an. Weitere Infor-
mationen unter: www.kops-kl-de (Stichwort: Querbeet)

 ■ Deutsche Multiple-Sklerose Gesellschaft
Rheinland Pfalz e.V. Selbsthilfegruppe für Betroffene u. Angehörige.
Treffen: Jeden ersten Mittwoch eines Monats 18 - 20 Uhr.
Treffpunkt erfahren Sie auf der Homepage: www.s-l-d.jimdo.com
1. Kontakt 06385-993681 oder 06371-8381408.

 ■ Apotheken-Bereitschaftsdienstplan
 ■ Notdienstplan vom 05.11.2020 bis 11.11.2020

Do. 05.11.2020
St. Hubertus-Apotheke Landstuhler Str. 2  ................Tel.: 06371/50708
66877 Ramstein-Miesenbach
Apotheke an der Linde Dansenbergerstrasse 64  ............................. Tel.: 
0631/41464818
67661 Kaiserslautern
Fr. 06.11.2020
Kur-Apotheke Kaiserstr. 40  ............................................... Tel.: 06371/3025
66849 Landstuhl
Sa. 07.11.2020
Löwen-Apotheke im Kaufland Torfstraße 10  ...... Tel.: 06371-9461560
66849 Landstuhl
Kelten-Apotheke Am Keltenplatz 4  .......................Tel.: 06374/9917680
67688 Rodenbach
So. 08.11.2020
St. Hubertus-Apotheke Landstuhler Str. 2  ................Tel.: 06371/50708
66877 Ramstein-Miesenbach
Kreuz-Apotheke Hauptstr. 46 ........................................... Tel.: 06374/6238
67685 Weilerbach
Mo. 09.11.2020
Markt-Apotheke Am Alten Markt 7  .............................Tel.: 06371/62009
66849 Landstuhl
Liebig-Apotheke Schneiderstr. 8  ................................... Tel.: 0631/67067
67655 Kaiserslautern
Di. 10.11.2020
Adler-Apotheke Harenberg und Hauptstr. 5 a .............  Tel.: 06383/316
Schmitt OHG 66907 Glan-Münchweiler
Moor-Apotheke St. Wendeler Str. 15  ..........................Tel.: 06372/50141
66892 Bruchmühlbach-Miesau
Mi. 11.11.2020
Löwen-Apotheke Landstuhler Str. 25 a  .....................Tel.: 06371/50201
66877 Ramstein-Miesenbach
Apotheke am Schillerplatz Schillerplatz 7  .................. Tel.: 0631/61524
67655 Kaiserslautern
Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem ständigen 
Änderungsservice.

Notfalldienste
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 ■ Wichtige Kontaktdaten
Notruf Polizei .......................................................................110
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst  .............................112
Polizeiinspektion Landstuhl  ...........................  06371 / 92290
Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH .......06371 / 592-330
......................................................................................Fax: 06371 / 592-303
zuständig für die
Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde
Stromversorgung in Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, 
Katzenbach, Spesbach, Niedermohr und Schrollbach
Gasversorgung in Ramstein-Miesenbach und der OG Niedermohr
Entstörungsdienst
24-Std.-Service:  ....................................................................06371/70710
Breitbandversorgung
in Ramstein-Miesenbach, Kottweiler-Schwanden und den Orts-
teilen Spesbach und Katzenbach:  .............................06371/592-317
Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG
(zuständig für die Gasversorgung in Hütschenhausen, Spesbach 
und Katzenbach)
Störungsdienst .............................................................0631 / 8001-2222
Kostenlose Notfallnummer ............................................0800/8456789
Pfalzgas GmbH Frankenthal
(zuständig für die Gasversorgung in Kottweiler-Schwanden, 
Steinwenden, Weltersbach und Obermohr)
Störungsannahme rund um die Uhr ..........................0800/1003448
Pfalzwerke Netz AG NT Saarpfalz
(zuständig für die Stromversorgung in Kottweiler-Schwanden, 
Obermohr, Reuschbach, Steinwenden und Weltersbach)
während der Geschäftsstunden ......................................06372/91160
.......................................................................................... Fax 06372/911620
Stromentstörung ...............................................................0800/7977777
Störungsdienst Kanalnetz
Bei Störungen im Bereich des Kanalnetzes/Kläranlage zu 
Geschäftszeiten 06371 / 592474 oder 592475 oder 24-Stunden-
Störungsdienst 0170 3122 734

 ■ Congress Center Ramstein

Service-Center mit
Geschäftsstelle .........................................06371/592-22
Vorverkauf ...............................................06371/592-220

Service-Punkt „Rheinpfalz“
Postagentur Mo. - Fr. 9.30 – 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr
Die Postagentur ist auch samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.
Stadtbücherei, Am Neuen Markt 4,
66877 Ramstein-Miesenbach  .....................................06371/592-221
Öffnungszeiten: Mo. 14.00 – 18.00 Uhr, Di. u. Mi. 8.30 – 12.30 Uhr, 
Do. u. Fr. 14.00 – 18.00 Uhr

 ■ Öffnungszeiten INFO-Center
Das INFO-Center im CongressCenter Ramstein ist an allen 
Wochentagen geöffnet (Tel. 06371/592220)
Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag bis Freitag von 9.30 
bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr.
Das Museum ist nur sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

 ■ Freizeitbad AZUR

Bad und Sauna sind bis 30. November 
geschlossen!
Schernauer Straße
66877 Ramstein-Miesenbach…. 06371/71500

Öffnungszeiten Wintersaison
Hallenbad: In den Ferien:
Mo. 13.00-21.00 Uhr 10.00-21.00 Uhr
Di.-Sa. 10.00-21.00 Uhr 09.00-21.00 Uhr

So.u.Feiertage 09.00-21.00 Uhr 09.00-21.00 Uhr
Sauna

Mo. 16.00 bis 21.30 Uhr – gemischte Sauna

Di. 16.00 bis 21.30 Uhr – Damensauna

Mi. 16.00 bis 21.30 Uhr – gemischte Sauna

Do. 16.00 bis 21.30 Uhr – Herrensauna

Fr. 14.00 bis 21.30 Uhr – gemischte Sauna

Sa. 10.00 bis 21.30 Uhr – gemischte Sauna

So. und Feiertage 10.00 bis 21.30 Uhr – gemischte Sauna

 ■ Sauna- und Wellnessanlage Cubo

Tickets können entweder für die Zeit von 10 - 
15 Uhr oder von 16 - 21 Uhr unter www.land-
stuhl.de gebucht werden.

Kontakt:
Kaiserstraße 126, 66849 Landstuhl
E-Mail: cubo@landstuhl.de, Telefon 06371 - 130571

 ■ Sprechstunde Revierförster

Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen 
bleibt es vorerst bei den Telefonsprechstunden 

unter der Nr. 06383-4865780, mittwochs, 15.00 - 16.00 Uhr.
Für dringende Fälle stehen die Kollegen/innen am Forstamt 
Otterberg zur Verfügung, Tel. 06301-79260.

 ■ Gemeindeschwester plus
Andrea Rihlmann, Fachkraft des Landkreises Kaiserslautern; 
Beratung für Hochbetagte, Termine nach Vereinbarung.
Büro: Kaiserstraße 42 in Landstuhl,Telefon 0631 / 7105-333, Fax 
0631 / 7105-94333, 
E-Mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de

 ■ Ehrenamtlicher  
Besuchsdienst im Landkreis KL

Die Sprechstunden des Ehrenamtlichen Besuchsdienstes im Rat-
haus in Ramstein finden bis auf Weiteres nicht statt. Bei Fragen 
und Anliegen können Sie sich wenden an: Jutta Spies-Böckly, 
Tel. (0631) 7105-353.

 ■ Caritas-Zentrum Kaiserslautern
Allgemeine Sozialberatung, Migrations- und Integrationsbe-
ratung, Schwangerschaftsberatung, Erziehungs-, Ehe- und 
Lebensberatung, Suchtberatung, Mehrgenerationenhaus
Engelsgasse 1, 67657 Kaiserslautern, Tel. 0631/36 120 222,
www.caritas-kaiserslautern-zentrum.de und 
www.beratung-caritas.de

Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst Westrich
RemigiusbergstraÃŸe 10, 66869 Kusel, Tel. 06381/99 611 47, 
E-Mail: hospiz.kusel@caritas-speyer.de

 ■ Beratung  
im MGH des Vereins „Kaiserslautern inKLusiv“

Beratung für Menschen mit oder mit drohender Behinderung 
der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ - EUTB - 
des Vereins „Kaiserslautern inKLusiv e.V.“ jeden 3. Dienstag im 
Monat von 13.30 - 15.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH) 
Ramstein, Landstuhler Str. 8a, Tel. 0157 725 246 45

WIchtIgE KoNtaKtdatEN
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Ramstein-Miesenbach
Verbandsgemeinde

Verbandsgemeindeverwaltung
Telefon: 06371 592-0, Telefax: 06371 592-199

Sprechzeiten:
Mo. - Do. 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr

Fr. 08.00 – 12.30 Uhr / Do. 13.30 – 18.00 Uhr
Internet: www.ramstein.de, E-Mail: info@ramstein.de

amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung

Sitzung des Verbandsgemeinderates  
Ramstein-Miesenbach

Am Mittwoch, dem 11. November 2020, 19.00 Uhr, findet im gro-
ßen Saal des Congress Center Ramstein eine Sitzung des Verbands-
gemeinderates Ramstein-Miesenbach statt.

Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung:
1. Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
2. Vorhaben- und Erschließungsplan und Vorhabenbezogener 

Bebauungsplan „Wohnpark Balthasarstraße, Stadt Ramstein-
Miesenbach, Stadtteil Ramstein - Abschluss eines Durchfüh-
rungsvertrages

3. Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeausrüstung zur 
Aufstockung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Ramstein 
- Auftragsvergabe

4. Ingenieurleistungen der Tragwerksplanung zur Aufstockung des 
Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Ramstein - Auftragsver-
gabe

5. Aufbau einer neuen Serverumgebung im Rathaus - Auftragsvergabe
6. Modernisierung des Sitzungssaales - Auftragsvergaben
6.1 Auftragsvergabe Elektroinstallationen
6.2 Auftragsvergabe Akustikdecke
6.3 Auftragsvergabe Klimagerät
7. Upgrade des Kassensystems im Freizeitbad AZUR - Auftragsver-

gabe
8. Zustimmung zu Spenden im Bereich der Verbandsgemeinde
9. Informationen
der nichtöffentlichen Sitzung:
10. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - Abschluss eines 

Dienstleistungsvertrages
11 . Informationen

Ramstein-Miesenbach, den 02.11.2020
gez. Ralf Hechler, Bürgermeister

Das Fundamt  
der Verbandsgemeinde gibt bekannt

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ramstein-Miesenbach 
– Fundbüro – wurden in den letzten Wochen folgende Gegen-
stände abgegeben:
4 Schlüsselbunde, 1 Gleitsichtbrille, 1 Mütze, 1 Kinderjacke, 5 
Fahrräder, 1 Rucksack, 2 Sporttaschen und 1 Geldbeutel
Desweiteren wurden zwei Katzen und ein Hund als Fundtiere 
gemeldet.
Die Verlierer bzw. Eigentümer werden gebeten, ihre Rechte an 
den Fundsachen bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Am 
Neuen Markt 6, Ordnungsamt, Zimmer 104 (Tel.: 06371/592-121, 
06371/592-122) geltend zu machen.
Wir weisen darauf hin, dass das Eigentumsrecht an einem Fund-
tier innerhalb von 28 Tagen beim Fundamt geltend gemacht wer-
den muss, da sonst das Tier an Dritte abgegeben werden kann.

Ramstein-Miesenbach, 03.11.2020
Verbandsgemeindeverwaltung

Sprechstunde beim Revierförster -  
mit Voranmeldungen!

Bis Jahresende bleibt es vorerst bei den Telefonsprechstunden von 
Revierförster Joachim Leßmeister, immer mittwochs, von 15.00 - 
16.00 Uhr. Am 23. und 30. Dezember finden keine Sprechstunden 
statt.
Revierförster Leßmeister bietet jedoch eine Termin-Sprech-
stunde am Donnerstag, 19. November, von 15.30 bis 17.00 Uhr 
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung in Ramstein an 
und zwar:
- ausschließlich für Brennholzbestellungen
- Voranmeldungen mit Kontaktdaten müssen bei Herrn Sau-

ter, Telefon (06371) 592-153, erfolgen.
- Corona Vorgaben müssen eingehalten werden, d.h. Abstand 

wahren und Gesichtsmaske tragen
- die Terminvergabe erfolgt im 10-Minuten-Takt

Nachruf

Am 25. Oktober 2020 verstarb

Herr Wilhelm Mende

im Alter von 87 Jahren.

Herr Mende war in der Zeit von 1972 bis 1974 als Ratsmit-
glied im Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach 
tätig.
Ebenso war er in der Zeit von 1974 bis 1994 als Ratsmit-
glied im Ortsgemeinderat Niedermohr und von 1979 bis 
1984 als 2. Ortsbeigeordneter der Ortsgemeinde Nieder-
mohr tätig.
Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit und Treue, zum 
Wohle der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
und der Ortsgemeinde Niedermohr zeichneten seine 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Ratsmitglied und 
Ortsbeigeordneter aus.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Für die Für die
Verbandsgemeinde 
Ramstein-Miesenbach

Ortsgemeinde 
Niedermohr

Ralf Hechler Uli Zimmer
Bürgermeister Ortsbürgermeister

Wohnbaufläche „Hasenwiesen“ / 
gewerbliche Bauflächen „Krummäcker“ 

und „Höllgarten“7. Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes in der 

Verbandsgemeinde Ramstein-
Miesenbach

7. Teiländerung des Flächennutzungsplanes in der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach

und

Bekanntmachung der frühzeitigen  
Beteiligung der Öffentlichkeit

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktu-
ell gültigen Änderungen, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, 
dass der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Ramstein-
Miesenbach in öffentlicher Sitzung am 07.10.2020 die Einleitung 
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Im Rahmen der 7. Teiländerung des Flächennutzungsplans wird eine 
Umweltprüfung gem. § 2a BauGB durchgeführt und ein Umweltbe-
richt gem. § 2 Abs. 4 BauGB erstellt. Der Umweltbericht gem. § 2a 
BauGB wird nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB fertiggestellt.
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell 
gültigen Änderungen, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Offen-
lage des Entwurfes durchgeführt wird. Der Entwurf der 7. Teilände-
rung des Flächennutzungsplans, bestehend aus der Planzeichnung 
mit Textteil und der Begründung, liegt in der Zeit vom 13.11.2020 
bis einschließlich 14.12.2020, während der Dienststunden in der 
Verbandsgemeindeverwaltung, Bauamt, Zimmer 306, zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Auf Grund der Corona-Pandemie ist 
eine vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 
06371/592-140 zwingend erforderlich. Auf die allgemein bekann-
ten Hygienevorschriften und deren Einhaltung während des Aufent-
haltes im Rathaus wird ebenfalls hingewiesen.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unter-
lagen sind zusätzlich über das Internetportal der Verbandsgemeinde 
Ramstein-Miesenbach (www.ramstein-miesenbach.de) elektronisch 
abrufbar und werden über das Geoportal Rheinland-Pfalz (http://
www.geoportal.rlp.de/) zugänglich gemacht.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch per Mail an die 
E-Mail-Adresse: ulrike.bossung@ramstein.de vorgebracht werden.
Es wird gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht 
innerhalb der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Verbandsgemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungsplans nicht von 
Bedeutung ist.
Die fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen werden vom Ver-
bandsgemeinderat geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird mitge-
teilt.
Ramstein-Miesenbach, den 28.10.2020
gez.
Ralf Hechler
Bürgermeister
Lageplan, o.M.
Geltungsbereiche der 7. Teiländerung des Flächennutzungsplans 
„Wohnbaufläche Hasenwiesen / Gewerbliche Bauflächen „Krummä-
cker“ und „Höllgärten“ in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesen-
bach, Ortsgemeinde Steinwenden

Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2019); Bearbeitung: Kernplan

des Verfahrens zur 7. Teiländerung des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach im Bereich der Ortsge-
meinde Steinwenden beschlossen hat.
In gleicher Sitzung hat der Verbandsgemeinderat den Entwurf zur 
7. Teiländerung des Flächennutzungsplans, bestehend aus der Plan-
zeichnung mit Textteil sowie der Begründung, gebilligt und die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen.
Die Ortsgemeinde Steinwenden beabsichtigt, sich in ihrer gesamtge-
meindlichen Entwicklung von Wohn- und gewerblichen Bauflächen 
neu aufzustellen. Die im Flächennutzungsplan der Verbandsge-
meinde Ramstein-Miesenbach dargestellten Potenzialflächen wur-
den bezüglich Nachfrage und Realisierungsfähigkeit überprüft und 
bewertet.
Wohnbaufläche „Hasenwiesen“:
Zum einen handelt sich hierbei um die Änderung einer geplanten 
Wohnbaufläche entlang des westlichen Siedlungsrandes der Ortsge-
meinde Steinwenden, die aufgrund ihrer derzeitigen Nutzung, der 
Verfügbarkeit der Flächen und problematischen Entwässerungssitu-
ation für eine kurzfristige Realisierung eines Neubaugebietes nicht 
geeignet ist. Um der Nachfrage nach neuem Wohnraum gerecht zu 
werden, ist die Ausweisung einer neuen Wohnbaufläche in Form 
eines Flächentauschs geplant.
Entgegen der bisherigen, dem Flächennutzungsplan zugrunde lie-
genden, Überlegungen soll das Neubaugebiet „Hasenwiesen/An 
der Lehmenkaut“ nach Nordosten verschoben und somit stärker im 
Bereich „Hasenwiesen“, angrenzend an das bestehende Neubauge-
biet realisiert werden.
Im Gegenzug werden die bisher als Fläche für Landwirtschaft dar-
gestellten Bereiche nach Südwesten in den Bereich „An der Lehmen-
kaut“ verlagert. Als zusätzliche Tauschfläche wird die im östlichen 
Teilgeltungsbereich dargestellte Gemischte Baufläche und geplante 
Gemischte Baufläche herangezogen.
Der Flächennutzungsplan stellt aktuell für den ca. 6,0 ha großen 
westlichen zu ändernden Teilgeltungsbereich eine Fläche für Land-
wirtschaft („Hasenwiesen“), eine geplante Wohnbaufläche („An der 
Lehmenkaut“), eine unterirdische und oberirdische Hauptversor-
gungsleitung sowie die nachrichtlich übernommene Lärmschutz-
zone II dar.
Gewerbliche Baufläche „Krummäcker“:
Ein zweiter Bereich, der einer Entwicklung bedarf, befindet sich am 
östlichen Siedlungsrand Steinwendens. In Verlängerung der Straße 
„Höfchen“ sind gewerbegebietstypische Nutzungen ansässig, die 
bereits Weiterentwicklungsinteresse bekundet haben.
Aktuell kann die Ortsgemeinde Steinwenden in diesem Bereich keine 
Flächen vorweisen, der Flächennutzungsplan sieht jedoch östlich 
des von der Straße „Höfchen“ abzweigenden Feldwirtschaftsweges 
eine geplante Gemischte Baufläche vor, die bilanziell der Wohnbau-
fläche im Bereich „Hasenwiesen/An der Lehmenkraut“ zugeschlagen 
wird. Die Ortsgemeinde Steinwenden möchte darüber hinaus wei-
tere gewerbliche Bauflächen anbieten und diese künftig in diesem 
Bereich der Gemeinde konzentrieren.
Langfristig soll zudem eine direkte Anbindung zur L 366 hergestellt 
werden, um die bestehende Erschließungsstraße und den Ortskern 
Steinwenden vom gewerblichen Verkehr zu entlasten.
Der Flächennutzungsplan stellt aktuell für den ca. 5,6 ha großen 
östlichen Teilgeltungsbereich größtenteils eine Fläche für Landwirt-
schaft dar. Ein kleiner Teil ist als Gemischte Baufläche und geplante 
Gemischte Baufläche dargestellt. Durch das Teilgebiet verläuft als 
nachrichtliche Übernahme die Lärmschutzzone II.
Gewerbliche Baufläche „Höllgärten“:
Die im ca. 0,6 ha großen südlichen Teilgeltungsbereich dargestellte 
geplante Gewerbliche Baufläche wird in den Bereich Krummäcker 
getauscht und zugunsten einer Fläche für Landwirtschaft zurückge-
zogen.
Planungsziel:
Gegenstand der vorliegenden 7. Teiländerung des Flächennut-
zungsplans ist somit zum einen die Anpassung der dargestellten 
Wohnbaufläche im westlichen Teilgeltungsbereich, zum anderen die 
Darstellung einer gewerblichen Baufläche und örtlichen Hauptver-
kehrsstraße im östlichen Teilgeltungsbereich sowie die Darstellung 
einer Fläche für Landwirtschaft im südlichen Teilgeltungsbereich.
Die Geltungsbereiche der 7. Teiländerung des Flächennutzungsplans 
umfassen Flächen von insgesamt ca. 12,2 ha. Die genauen Grenzen 
der Geltungsbereiche sind dem beigefügten Lageplan zu entneh-
men.
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Wertstoffhof Kindsbach

Hirtenpfad 65, 66862 Kindsbach
Eine Anlieferung ist nur mit vereinbartem Termin möglich. 

Wer keinen Termin hat, wird abgewiesen! Terminanmeldung 
über https://wsh.zak-kl.de
oder Tel.: 0631 / 34117-0

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 13.00 - 17.00 Uhr

Samstag 9.00 - 13.00 Uhr
Wichtige Anliefer- und Infektionsschutzeregeln:
· Jeder Haushalt aus dem Landkreis kann nur einen Anliefer-

termin je Kalendermonat anmelden und auch nur ein Volu-
men von 0,5 m³ pro Wertstoffart.

· Halten Sie vor dem WSH Ihre Fensterscheibe geschlossen. 
Der WSH-Mitarbeiter prüft durch das geschlossene Fenster 
Ihre Anmeldebestätigung

· Folgen Sie den Anweisungen des Personals und beachten 
Sie die Hinweisschilder auf dem Hof

· Es dürfen maximal 3 Fahrzeuge gleichzeitig auf den Hof 
fahren

· Tragen Sie auf dem gesamten Wertstoffhofgelände eine 
Mund-Nasen-Bedeckung

· Halten Sie den Ausladevorgang mit max. 2 Personen so 
kurz wie möglich

· Halten Sie 2 Meter Abstand zu anderen Personen
Was und wie viel Sie anliefern dürfen finden Sie auf unserer Website:
www.kaiserslautern-kreis.de/Verwaltung/Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung, Abfallwirtschaft

Problemabfälle/Umweltmobil
Für das UWM gelten ebenfalls spezielle Sicherheitsvorgaben. 
Diese sind unbedingt einzuhalten!

Anliefer- und Infektionsschutzregeln am UWM:

· Tragen Sie vor Ort immer eine Mund-Nasen-Bedeckung
· Folgen Sie den Anweisungen des Personals
· Halten Sie 2 Meter Abstand zu anderen Personen und zum ZAK-

Personal
· Wenn Sie an der Reihe sind, geben Sie bitte eine kurze Beschrei-

bung Ihrer Problemabfälle
· Legen oder stellen Sie dann Ihre Problemabfälle in die bereitge-

stellte Übergabebox
· Der ZAK-Mitarbeiter bringt die Problemabfälle ins Umweltmobil 

und stellt sie dann wieder für den nächsten Anlieferer zurück an 
die Übergabestelle

Für die Sonderabfallannahmestelle
bei der ZAK im Kapiteltal müssen Sie wie für den Wertstoffhof 
einen Termin buchen über die ZAK-Website: wsh.zak-kl.de oder 
über die Hotline 0631 / 34 11 7-0. Beachten Sie auch hier die 
oben beschriebenen Anliefer- u. Hygieneregeln.

Sperrabfall und Elektroschrott

Rechnen Sie ab der Anmeldung mit vier bis sechs Wochen War-
tezeit. Stellen Sie am Abholtag den Sperrabfall sortiert nach Holz 
und Restsperrmüll ab 6:00 Uhr an den Straßenrand. (Bitte nicht auf 
Privatgelände ablegen - dies gilt auch für Elektrogeräte.) Wenn Sie 
telefonisch wegen Überlastung der Telefonanlage unter den beiden 
Nummern 0631 / 7105 -250 oder -500 nicht durchkommen, dann 
schicken Sie uns Ihre Anmeldung bitte schriftlich per E-Mail an sperr-
muell@kaiserslautern-kreis.de, per App oder per Post.

Die Grünabfallsammelstellen
Tragen Sie auf dem gesamten Grünabfallsammelplatz eine Mund-
Nasen-Bedeckung. Folgen Sie den Anweisungen des Personals. Hal-
ten Sie 2 Meter Abstand zu Ihren Mitmenschen und zum Personal 
und überdenken Sie die Notwendigkeit einer Anlieferung. Es kann 
unter Umständen zu lokalen Regelungen und Schließungen 
kommen.

Feuerwehr der Verbandsgemeinde

Einsätze und Termine
Hier waren wir für Sie im Einsatz:
26.10., 09:46 Gasgeruch, Hütschenhausen
27.10., 10:43 Brandmeldealarm, Industriegebiet Ramstein
31.10., 10:15 Fehlalarm
02.11., 07:46 Verkehrsunfall, L 356
02.11., 08:37 Gasaustritt durch Arbeiten, Miesenbach
Nächste Termine:
Übungsabende der Feuerwehr Ramstein und Niedermohr werden 
bis auf weiteres ausgesetzt.
www.feuerwehr-ramstein.de

Kreisverwaltung Kaiserslautern

Bekanntmachung
Über die Genehmigung der Veräußerung nachstehenden Grund-
stücks ist nach dem Grundstücksverkehrsgesetz zu entscheiden:
Gemarkung: Hütschenhausen Hütschenhausen
Gewanne: Am Kiefernkopf Am Dietschweiler Stein
Nutzungsart: Landwirtschaftsfläche Landwirtschaftsfläche
Größe: 2,3223 ha 0,5884 ha
Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb 
des Grundstücks interessiert sind, müssen ihr Erwerbsinteresse
- bei Bekanntmachung im Verbandsgemeindeblatt bis spätestens 

10 Tage nach dem Erscheinungsdatum
- bei Bekanntmachung durch Aushang bis spätestens 3 Tage nach dem
Ende der Bekanntmachungsfrist
bei der Unteren Landwirtschaftsbehörde schriftlich bekunden.

Kreisverwaltung Kaiserslautern, 22.10.2020
gez. Leßmeister, Landrat

Abfallwirtschafts-
einrichtung des 

Landkreises 
Kaiserslautern

Aufgrund der Corona-Pandemie sind fol-
gende Informationen zu beachten:

Wertstoffhof ZAK

Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern
Eine Anlieferung ist nur mit vereinbartem Termin möglich. 

Wer keinen Termin hat, wird abgewiesen! Terminanmeldung 
über https://wsh.zak-kl.de
oder Tel.: 0631 / 34117-0

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr

Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
Wichtige Anliefer- und Infektionsschutzregeln:
· Halten Sie vor dem WSH Ihre Fensterscheibe geschlossen.
· Der WSH-Mitarbeiter prüft durch das geschlossene Fenster 

Ihre Anmeldebestätigung
· Folgen Sie den Anweisungen des Personals und beachten 

Sie die Hinweisschilder auf dem Hof
· Es dürfen maximal nur 3 Fahrzeuge pro Ebene einfahren
· Tragen Sie auf dem gesamten ZAK-Gelände eine Mund-

Nasen-Bedeckung
· Halten Sie den Ausladevorgang mit max. 2 Personen so 

kurz wie möglich
· Halten Sie 2 Meter Abstand zu anderen Personen
Die genauen Anliefervorgaben finden Sie auf der ZAK-Website: 
www.zak-kl.de/anlagen/wertstoffhof
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Freizeitbad AZUR geschlossen!

Aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen ist 
das Freizeitbad AZUR in Ramstein seit Montag, 2. 
November, zunächst bis Ende des Monats geschlos-
sen. Wir bitten unsere Bade- und Saunakunden um 
Verständnis. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie 

gesund!

Informationen für 
Gründungsinteressierte

Einheitlicher Ansprechpartner: Telefonsprechtag am 10. November

Vor dem Schritt in die Selbständigkeit 
sind viele Fragen zu klären: Welche 
Genehmigungen werden benötigt? 
Welche Ämter sind zu kontaktieren? 
Wie hoch sind die Gebühren? Das 

Team des Einheitlichen Ansprechpartners (EAP) bietet am Dienstag, 
10. November 2020, einen telefonischen Sprechtag für Gründungs-
interessierte an.
Als Serviceeinrichtung des Landes Rheinland-Pfalz gibt der EAP hilf-
reiche Informationen zum Thema Aufnahme und Ausübung einer 
selbständigen Tätigkeit und kann einige Verwaltungsverfahren abwi-
ckeln. Das Angebot ist kostenlos.
Der Einheitliche Ansprechpartner ist von 9.00 - 12.00 Uhr unter +49 
6321 99-2233 erreichbar.

In der Verbandsgemeinde hat der 
Breitbandausbau begonnen

Spatenstich der Stadtwerke  
vor der Grundschule in Spesbach

In der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach beginnen die Arbei-
ten zur Verlegung von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen. Zum 
symbolischen ersten Spatenstich hatten am Mittwochnachmittag 
die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach an die Grundschule in Spes-
bach eingeladen.

Bürgermeister Ralf Hechler konnte in der Mehrzweckhalle in Spes-
bach als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke unter anderem 
Landrat Ralf Leßmeister und die Landtagsabgeordneten Marcus 
Klein und Daniel Schäffner begrüßen. Vom „Breitband-Kompetenz-
zentrum Rheinland-Pfalz“ war Albert Schädler aus Mainz angereist 
und aus Wiesbaden war Teresa Klug von der „atene KOM GmbH“ 
gekommen, die als Projektträger und Bewilligungsbehörde für den 
Bund die förderrechtlichen Fragen bearbeitet.
Die Kreisverwaltung hatte die Koordination des Verfahrens zum Breit-
bandausbau im Landkreis Kaiserslautern nach vorheriger Kooperati-
onsvereinbarung mit den Verbandsgemeinden übernommen, den 
Förderantrag gestellt und das europaweite Ausschreibungsverfah-
ren durchgeführt. Der Bund fördert das Programm mit 50 Prozent, 
das Land mit 40 Prozent, den Rest steuern die Gemeinden bei. Die 
Stadtwerke hatten im Ausschreibungsverfahren den Zuschlag für 
das „Los 4“ erhalten, das den Bereich der Verbandsgemeinde Ram-
stein-Miesenbach umfasst. 

Neue Öffnungszeiten der Corona-
Testzentren Stadt und Landkreis ab 9. 

November
Testzentrum der Stadt Kaiserslautern auf dem Gelände des Warm-
freibads (Am Warmfreibad 1, 67657 Kaiserslautern)
Montag, Mittwoch und Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr.
Testzentrum Schwedelbach, Am Kiefernkopf 22, 67685 Schwedel-
bach
Montag, Dienstag und Donnerstag 16 Uhr bis 19 Uhr.

Sonstige Bekanntmachungen und Mitteilungen

Wir gratulieren

Hütschenhausen, OT Katzenbach
10.11.: Herbert Gensinger 70. Geburtstag
Hütschenhausen, OT Spesbach
06.11.: Hans-Günter Müller 70. Geburtstag
Kottweiler-Schwanden
12.11.: Gunter Becker 70. Geburtstag
Ramstein-Miesenbach, ST Ramstein
07.11.: Elwira Dirlein 85. Geburtstag
10.11.: Barbara Montville 70. Geburtstag
12.11.: Thomas Coffin 70. Geburtstag
Ramstein-Miesenbach, ST Miesenbach
07.11.: Karl Dobler 70. Geburtstag

Sonstiges

Deutsch-Amerikanisches  
Bürgerbüro

Das Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro (German-American 
Community Office = GACO) in Kaiserslautern gegenüber dem 
Rathaus ist die Anlaufstelle für Deutsche und US_Bürger und 
gibt Antworten auf Fragen, die das deutsch-amerikanische 
Zusammenleben betreffen.
Adresse: Lauterstraße 2, 67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631-363 3010, Fax: 0631-363 3011
E-mail: info@gaco-kl.de Internet: www.gaco-kl.de
Fluglärmbeschwerden
Ansprechpartner für Ihre Beschwerden über Fluglärm finden Sie bei 
folgenden Stellen:
Luftwaffenamt, Abteilung Flugbetrieb in der Bundeswehr
Postfach 90 25 00, 51140 Köln
Telefon: 0800 - 8620730 (gebührenfrei)
Verbindungsbüro Flugplatz Ramstein
Flugplatz Ramstein
Telefon 06371 - 952655

Finanzamt Kusel-Landstuhl  
mit Info-Hotline

Info-Hotline der Finanzämter: 0180/37575 400 *
* 9 Cent/Minute aus dem Festnetz, max. 42 Cent mobil

Montag – Donnerstag 8 bis 17 Uhr,
Freitag 8 bis 13 Uhr
Finanzamt Kusel-Landstuhl
Telefon: 06381/9967-0
Telefax: 06381/9967 – 21060
Öffnungszeiten des Service-Centers:
Montag und Dienstag 8 – 16 Uhr
Donnerstag 8 – 18 Uhr
Mittwoch undFreitag 8 – 12 Uhr
Internet: www.finanzamt-kusel-landstuhl.de
E-Mail: Poststelle@fa-ku.fin-rlp.de
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Absage „Raus aus dem Haus“

muss, wegen der aktuellen Corona-Fallzahlen 
und den neuen Corona-Verordnungen, bis auf 

weiteres leider ausfallen.
Nachdem sich nur noch Personen aus maximal 
zwei Haushalten treffen dürfen, kann ich das Ange-

bot eines gemeinsamen Lauf-Treffs, leider nicht aufrecht halten.
Wir werden uns erst im nächsten Jahr wieder treffen können.
Die neuen Termin gebe ich rechtzeitig in den Amtsblättern 
bekannt.
Bei Fragen, stehe ich Ihnen natürlich weiter zur Verfügung.
Rufen Sie mich an unter (0631) 7105-333. Sollte ich nicht im Büro 
sein, hinterlassen Sie, nach dem Text und dem Signalton, Ihren 
Namen und Ihre Telefonnummer auf meinem Anrufbeantworter. 
Ich melde mich baldmöglichst bei Ihnen.

Andrea Rihlmann - Gemeindeschwester plus -

Aufruf zur Online-Spende 
für den Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge
Vom 31. Oktober bis 25. November 2020 wird im Rahmen der jährli-
chen Haus- und Straßensammlung in den Städten und Gemeinden 
wieder um Spenden für die Kriegsgräberpflege gebeten. Aufgrund 
der aktuell angespannten Lage durch die Corona-Pandemie, emp-
fiehlt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) jedoch 
eine Online-Spende oder Überweisung, statt wie gewohnt direkt 
an den Haustüren und öffentlichen Plätzen zu sammeln.
Machen Sie bitte mit und spenden Sie auch in diesem Jahr für die 
Arbeit des Volksbundes!
Erstmals hat der Volksbund – auch mit Blick auf Einschränkun-
gen durch Covid 19 – eine „digitale Spendendose“ auf den Weg 
gebracht. Sie bietet die Möglichkeit, online im Rahmen der Samm-
lung zum Volkstrauertag zu spenden. Auch telefonisch und per Über-
weisung können Sie die Arbeit des Volksbundes unterstützen.
Online spenden: www.volksbund.de/helfen/spendendose.html
Spendentelefon: 0561 700 90
Spende per Überweisung:
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
IBAN: DE23520400210322299900
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank Kassel
Ministerpräsidentin Malu Dreyer bittet in ihrem Aufruf die Bürgerin-
nen und Bürger in Rheinland-Pfalz dazu auf, die Sammlung zu unter-
stützen. Ebenso bittet auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, 
Eberhard Zorn, die Soldatinnen und Soldaten sowie Reservistinnen 
und Reservisten sich aktiv an der Sammlung zu beteiligen und damit 
die Arbeit des Volksbundes zu unterstützen.

Aufruf zur Haus- und Straßensammlung
vom 31.10. – 25.11.2020
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
der Landesverband Rheinland-Pfalz des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. führt auch 2020 wieder seine jährliche 
Haus- und Straßensammlung durch. Zunächst möchte ich allen bis-
herigen Spendern und Spenderinnen für die großzügige Unterstüt-
zung danken. Die schrecklichen Kriege und die Gewaltherrschaft 
des letzten Jahrhunderts haben große Zerstörung und unsägliches 
Leid gebracht. Sehr viele Menschen mussten aufgrund von Hass und 
Feindseligkeit ihr Leben lassen. Ihre Spende wird dazu genutzt, die 
Kriegsopfer der Vergangenheit sichtbar zu machen und gleichzeitig 
Initiativen für eine gemeinsame und friedliche Zukunft zu fördern.
Mit der Pflege und Errichtung von Grabanlagen im Ausland für die 
gefallenen Soldaten und die zivilen Kriegsopfer leistet der Volksbund 
wertvolle Gedenkarbeit. Den Toten werden ihre Namen zurückge-
geben und sie erhalten würdige Gräber, die zeitgleich eindringlich 
zum Frieden mahnen. So sind die Kriegsgräberstätten nicht nur Orte 
der individuellen Trauer. In Verbindung mit der Aufklärungsarbeit an 
Schulen und den vom Volksbund organisierten Jugendbegegnun-
gen werden sie zu einem internationalen Ort des Austauschs, des 
Lernens und des Kennenlernens. Nur durch den grenzüberschreiten-
den Dialog werden individuelle Verbindungen geknüpft und so das 
Band des Friedens weiter gestärkt.

Nach der Unterzeichnung der Verträge mit den drei Telekommunika-
tionsunternehmen in der Kreisverwaltung am 9. Oktober waren die 
Stadtwerke die ersten, die den Bau- und Zeitenplan vorlegten und 
bereit für die Bauarbeiten waren, so dass nun der erste Spatenstich 
erfolgen konnte.
Wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach, Rein-
hard Schneider, erläuterte, habe man die Reihenfolge des Ausbaus 
festgelegt. Die Grundschule Spesbach sei als erstes an der Reihe, 
da man hier die kürzeste Anbindung ans Netz habe. Parallel zum 
Standort Spesbach werde man auch in Ramstein in den Baugebieten 
Stutzenflur und Großacker erschließen. Dann sollen nach und nach 
alle Haushalte mit niedriger Bandbreit in der Verbandsgemeinde mit 
Glasfaser bis zum Haus (FTTB – „fiber to the building“) versorgt wer-
den. Insgesamt würden bei einer Gesamtzahl von 1.217 Haushalten 
rund 700 Hausanschlüsse verlegt. Da auf den Erschließungstrassen 
noch einige unterversorgte Adressen liegen, werde man am Ende 
über der Zahl 700 liegen.

Beim Spatenstich vor der Grundschule Spesbach (v.l.): Reinhard Schnei-
der, Geschäftsführer Stadtwerke Ramstein-Miesenbach, Landtagsabge-
ordneter Daniel Schäffner, Manfred Hartmüller vom Bauunternehmen 
Karl Müller, Albert Schädler vom Breitband-Kompetenzzentrum Rhein-
land-Pfalz, Teresa Klug, atene KOM GmbH, Bürgermeister Ralf Hechler, 
Landrat Ralf Leßmeister und Landtagsabgeordneter und Beigeordneter 
Marcus Klein (Fotos: Stefan Layes).
Das Investitionsvolumen bezifferte Schneider auf 2,74 Millionen 
Euro. 45 Kilometer Leerrohre und 134 Kilometer Glasfaserleitungen 
werden von den Stadtwerken verlegt. Landrat Ralf Leßmeister lobte 
die Stadtwerke für den raschen Baubeginn. Die anderen zwei Tele-
kommunikationsunternehmen würden derzeit noch mit den Bau-
unternehmen verhandeln. „Ich bin glücklich, dass es hier an meiner 
Grundschule los geht“, bekannte Leßmeister, der als Kind die Schule 
in Spesbach besuchte. Für den Breitbandausbau im gesamten Land-
kreis Kaiserslautern würden rund 31,6 Millionen Euro Fördergelder 
investiert. Um eine zeitgemäße digitale Infrastruktur im Gigabit-
Bereich für den gesamten Landkreis zu erhalten, sollen dem jetzigen 
Ausbau weitere Schritte und Förderprogramme folgen.

Sozialamt sucht Mietwohnungen
Die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach sucht im Bereich 
ihrer Ortsgemeinden Wohnungen, die sie an Flüchtlinge vermie-
ten kann.
Wer sich vorstellen kann, Flüchtlinge aufzunehmen und dafür 
Mietwohnungen zur Verfügung stellt, kann sich beim Sozialamt 
der Verbandsgemeinde im Rathaus in Ramstein melden unter 
Telefon (06371) 592-131 oder (06371) 592-139 oder per E-Mail an 
robert.schaefer@ramstein.de oder marco.stuppy@ramstein.de.

Kein Tag der offenen Tür an der IGS
Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Am Nanstein Landstuhl kann in 
der aktuellen Situation keinen üblichen Tag der offenen Tür vor Ort 
stattfinden lassen. Die Schülerinnen und Schüler der kommenden 5. 
und 11. Klassen können sich mit ihren Eltern auf der schuleigenen 
Homepage (www.igs-landstuhl.de) informieren. Dort findet man ab 
der ersten Dezemberwoche anschaulich aufbereitete Videos und 
weitere Orientierungen zum Selbstverständnis der Schule. Sollten 
Fragen offenbleiben, bietet die Schule unter der Telefonnummer 
06371-3533 oder unter der Mailadresse sekretariat@igs-landstuhl.de 
eine persönliche Beratung an.

Die Schulleitung
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Das der Entlastungskanal die 
Bahntrasse unterquert, wurde 
die Gleishöhe vor und nach 
den Bauarbeiten vermessen, 
um eventuelle Absenkungen 
zu erkennen. Die Verlegung war 
erfolgreich und die 13 Rohre 
von jeweils drei Metern Länge 
haben die Verbindung zwischen 
der Schulstraße und dem Ent-
lastungskanal in den Moorbach 
in der Flurstraße hergestellt.
Der Regenüberlauf soll bei Star-
kregenereignissen den Misch-
wasserkanal in den Bereichen 
Schulstraße und Bahnhofstraße 
entlasten und so den Über-
schwemmungen vorbeugen. 
Weitere Arbeiten stehen noch 
am Abwasserkanal in der Tal-

straße an. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Tiefbaumaß-
nahmen auf rund 1,9 Millionen Euro. Das Land Rheinland-Pfalz 
fördert die wasserwirtschaftlichen Optimierungsmaßnahmen mit 
einem zinslosen Darlehen.

Servicestellen des Vermessungs-  
und Katasteramtes Westpfalz auch 

weiterhin geöffnet
Die Servicestellen des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz 
an den Dienstorten Pirmasens, Kusel und Kaiserslautern sind trotz 
der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung weiterhin für den Pub-
likumsverkehr von montags bis freitags von 8.00 bis 13.00 geöffnet.
Hierzu ist jedoch eine vorherige Terminvereinbarung unter folgen-
den Kontaktdaten erforderlich:
Telefon: 06331 5011 1150
Fax: 06331 5011 1400
E-Mail: service-wpf@vermessung.rlp.de
Beim Besuch der Servicestellen gelten natürlich die Abstandsrege-
lungen und Hygienevorgaben des Landes.
Selbstverständlich sind wir auch telefonisch oder online für Bürge-
rinnen und Bürger da. Viele Anliegen können direkt per E-Mail oder 
über das Bestellformular auf unserer Homepage erledigt werden. 
Anfragen, die auf diesen Wegen eingehen, werden zeitnah ausge-
führt.
Mehr unter: www.vermka-westpfalz.rlp.de.

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, der Volksbund benötigt Ihre 
Hilfe. Ich bitte Sie daher, den Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V. bei der Haus- und Straßensammlung vom 31.10. – 
25.11.2020 mit einer Spende zu unterstützen. Allen Spendern und 
Spenderinnen danke ich ganz herzlich für ihre Spende. Mein beson-
derer Dank gilt den ehrenamtlichen Sammlern und Sammlerinnen, 
die sich mit großem Engagement für die gute Sache einsetzen.

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

„Pfälzer Adventskalender“- Gelungener 
Start des Kalenderverkaufs

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2019 haben der Rotary-Club Kai-
serslautern-Sickinger Land und der Inner Wheel Club Kaiserslautern 
auch in diesem Jahr die Aktion „Pfälzer Adventskalender“ gestartet 
und wollen damit soziale Einrichtungen unterstützen.
Die Adventskalender können in der Verbandsgemeinde Ramstein-
Miesenbach ab sofort bei der Buchhandlung Koch in Ramstein, Am 
Neuen Markt 2, erworben werden. Der Verkaufspreis der Kalender 
beträgt 5 €uro und jeder Adventskalender ist zugleich ein Lotterielos, 
mit dem vom 1. bis zum 24. Dezember einer der insgesamt 179 Preise 
im Gesamtwert vom 12.000 €uro gewonnen werden kann. Hauptge-
winn ist ein E-Bike im Wert von 2.399 €uro.
Die Gewinnnummern werden täglich auf der facebook-Seite und 
Homepage des Rotary Clubs Kaiserslautern-Sickinger Land (www.
kaiserslautern-sickinger-land.rotary.de) bekanntgegeben. Außerdem 
werden sämtliche ausgelosten Gewinnnummern ab dem 1.12.2020 
bei der Buchhandlung Koch in Ramstein und beim Wasgau-Markt in 
Hütschenhausen ausgehängt.
Mit dem Erlös werden in diesem Jahr der Verein Lichtblick 2000, der 
Helferkreis Kalkofen e.V., das Mehrgenerationenhaus in Ramstein, die 
Elterninitiative krebskranker Kinder in Landstuhl sowie die Sommer-
schule 2021 (eine Initiative des Bildungsbüros der Stadt Kaiserslau-
tern) unterstützt.

Entlastungsleitung  
unter der Bahntrasse verlegt

Eine eindrucksvolle Baustelle bot 
der Bau des Entlastungskanals 
(Fotos: St. Layes).in der Schulst-
raße.
Die Tiefbauarbeiten zum Neu-
bau des Regenüberlaufs „Schul-
straße“ in Ramstein gehen zügig 
voran. Die vergangenen Tage 
wurden die Rohre für die Ent-
lastungsleitung unter der Bahn-
strecke verlegt. In der großen 
Baugrube neben der inneren 
Umgehungsstraße, gegenüber 
dem Netto-Parkplatz, wurden 
die drei Meter langen Rohre 
nacheinander in Richtung Flur-
straße verlegt. Dabei fräst sich 
ein Bohrer durch das Erdreich, 
das direkt nach oben abtrans-
portiert wird und gleichzeitig 

werden die Rohre durchgepresst. Anhand der gewogenen Erdmasse 
kann man jeweils feststellen, ob tatsächlich nur das Erdreich für die 
Rohre abtransportiert wurde.

Datenschutz geht uns alle an...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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Idealerweise nehmen die Helferinnen und Helfer ihre kleine Menge 
des gefundenen Mülls in einem dafür geeigneten Behältnis mit nach 
Hause. Dort kann er soweit möglich getrennt und ansonsten über die 
Restmülltonne entsorgt werden. Die Dachverbände des Pfälzerwald-
Vereins, des Vereins Die Naturfreunde und die freien Trägerorganisa-
tionen anderer Waldgaststätten wurden im Vorfeld darum gebeten, 
den von Privatleuten gesammelte Müll entgegen zu nehmen und 
zu entsorgen. Vor Ort sollte ein besonderes Plakat auf die konkrete 
Stelle hinweisen, wo die „Beute“ abgelegt werden kann. 
Dafür gab es eine sehr große Bereitschaft bei den Angesprochenen. 
Da die Gastronomie durch die verschärften Corona-Schutzbestim-
mungen im November aber geschlossen sein muss, ist dies leider 
nicht mehr sicher gewährleistet und nur noch in Einzelfällen möglich.
Beim Fund größerer Müllmengen bittet das Haus der Nachhaltigkeit 
um einen Mitteilung per E-Mail (hdn@wald-rlp.de), damit anschlie-
ßend der Abtransport organisiert werden kann.
Die Teilnehmer können ein Bild ihres Einsatzes mit Angabe des Ortes, 
an dem gesammelt wurde, unter Angabe ihrer Postanschrift an die 
E-Mail-Adresse HdN@wald-rlp.de schicken. Die ersten 50 Einsen-
dungen erhalten je ein kostenloses Exemplar des Kalenders „Traum-
landschaft Pfälzerwald“ als ein kleines Dankeschön zugeschickt. Die 
Aufnahmen werden mit Einverständnis der Absender auf der Inter-
netseite des Infozentrums in einer Bildergalerie veröffentlicht.
Ausgewählte Beispiele zu der Frage „Wie lange überlebt unser Müll 
im Wald?“
Apfelgehäuse: 2 Wochen
Papiertüte: 6 Wochen
Zeitung: < 3 Jahre

Dreck-weg-Tag im Pfälzerwald
Landesforsten Rheinland-Pfalz ruft für den 8. November zu einem 
gemeinsamen Aktionstag im Pfälzerwald auf. Die Initiative unter 
der Schirmherrschaft von Stefan Asam, Direktor der Zentralstelle der 
Forstverwaltung in Neustadt/Weinstraße, trägt den Titel „Rein in den 
Wald, raus mit dem Müll“. Sie richtet sich an alle Menschen, die den 
Wald als einen Ort für Bewegung, Freizeitgestaltung und Entspan-
nung schätzen und einen aktiven Beitrag zu seiner Erhaltung leisten 
wollen. Anlass für den Appell war die Beobachtung von Landschafts-
fotografen und Forstleuten, dass insbesondere in der Corona-Lage 
viel mehr Menschen als sonst üblich, den Wald als Erholungsraum 
genutzt haben. Dabei haben Sie auch vermehrt Müll hinterlassen. 
Die Teilnahme am „Dreck-weg-Tag“ geschieht grundsätzlich auf 
eigene Gefahr.
Trotz der verschärften Kontaktbeschränkungen, die seit dem 2. 
November in der aktuellen Corona-Lage gelten, ist ein Aufenthalt im 
Wald und das Sammeln von Müll grundsätzlich möglich und zuläs-
sig. Es gilt die aktuell gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des 
Landes. Daraus resultiert zum jetzigen Zeitpunkt, dass sich maximal 
zehn Personen treffen können, die aus höchstens zwei Haushalten 
zusammenkommen dürfen. Das mit der Organisation des Aktions-
tages beauftragte Haus der Nachhaltigkeit hat durch eine Abfrage 
bei den Forstämtern ermittelt, dass der meiste Müll vor allem an den 
Wanderparkplätzen und Waldzugängen, an Schutzhütten, um Aus-
sichtspunkte sowie rund um die bekannten Sehenswürdigkeiten zu 
finden ist. Die teilnehmenden Personen organisieren sich selbststän-
dig und suchen diejenigen Wege und Plätze auf, die sie selbst für loh-
nend halten.

VERBANDSGEMEINDE RAMSTEIN-MIESENBACH
Stand: 03.11.2020

Neueinträge von Firmen möglich unter der Adresse: https://corona.ramstein-miesenbach.news/formular-einzelhandel
oder per Mail an info@ramstein.de

Asia Wok  Ramstein 06371 9525599  
Istanbul Kebab  Hütschenhausen 06372 8035521  
Il Pirata  Niedermohr 06383 458 info@sanktpaulushof.de www.sankpaulushof.de
Da Nino Ristorante  Miesenbach 06371 50338  www.svmiesenbach.de/index.php/sportheim/restaurant
Gasthaus Waldgarten  Ramstein 06371 5466  www.gasthaus-waldgarten.de
Römerklause Michaela  Ramstein 06371 46580  
McDonald‘s  Ramstein 06371 912010 service@mcdonalds.de www.mcdonalds.com
Loveleen Heimservice  Ramstein 06371 466930 mail@loveleen-pizza.de www.loveleen-pizza.de
Burger King  Ramstein 06371 130345  www.burgerking.de
Quda Grill & Pizza  Ramstein 06371 979465 info@quda-grill.de www.quda-grill.de
Sushi Hana  Ramstein 06371 5980954 rebbe@live.at 
Holzofen Pizzeria am Seewoog  Miesenbach 06371 9522955 kontakt@holzofen-pizzeria-am-seewoog.de www.holzofen-pizzeria-am-seewoog.de
Bistro Piccolo  Miesenbach 06371 9523133  www.bistropiccoloramstein-miesenbach.de
Sascha‘s Grill  Steinwenden 06371 6143636  www.saschas-grill.de
Griffelkaschde  Weltersbach 06371 51457 info@griffelkaschde.de www.griffelkaschde.de
Pizzeria Roma Heimservice  Ramstein 06371 57371 info@pizzeria-roma-heimservice.de www.pizzeria-roma-heimservice.de
Legends Family Sports Gril  Ramstein 0176 87720326 pawel.legends@outlook.de 
Endlich Restaurant  Niedermohr 06383 4865932 info@endlichrestaurant.de www.endlichrestaurant.de
Hotel Restaurant Anna  Ramstein 06371 5974433 hotelanna22@gmail.com www.hotel-anna-ramstein.de
Grill Stop  Ramstein 06371 5974457  
Gaststätte zur Ziegelhütte  Hütschenhausen 06372 3337 zurziegelhuette@web.de 
David‘s Döner  Ramstein 06371 6171000  
Maharaja Indisches Restaurant  Ramstein 06371 5999082 
Shell Autohof Ramstein  Ramstein 06371 92240 info@autohof-ramstein.de www.autohof-ramstein.de
Hotel & Restaurant Rosenhof  Ramstein 06371 80010 info@hotel-rosenhof.de www.hotel-rosenhof.de
Restaurant Pizzeria Roma  Weltersbach 06371 9522100

GASTSTÄTTEN
Aufgrund der neuen 12. Corona Bekämpfungsverodnung des Landes Rheinland-Pfalz müssen alle Gaststätten 
geschlossen bleiben. Folgende Gastronomiebetriebe haben jedoch einen Hol- und Bringservice für Sie eingerichtet 
und bieten weiterhin ihre Speisen an.



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Seite 11 Ausgabe 45/2020 - Donnerstag, 5. November 2020

What´s going on this week?
Due to the current situation the “Window to Rhein-
land-Pfalz” information counter located in the 

Kaiserslautern Military Community Center (KMCC) on Ramstein 
Air Base is closed until further notice. To contain the spread of 
coronavirus disease public events are canceled for the month of 
November 2020, leisure time facilities and restaurants are closed. 
Some restaurants will offer takeaway meals and delivery service. 
Please check our website www.ramstein-gateway.com for upda-
ted information. In case you have any general questions please 
send us an email to kmcc@infocenter-ramstein.de or contact us 
at the service center of the Congress Center Ramstein at +49 
(0)6371 592 220.

aus unseren Schulen

Die Volksbank Glan-Münchweiler 
unterstützt das Reichswald-Gymnasium

Digitalisierung ist gerade an Schulen ein großes Thema. Dabei geht 
es nicht immer um Zukunftsvisionen, es wir auch schon ganz konkret: 
Einen kompletten Satz nagelneuer USB-Sticks stiftete die Volksbank 
Glan-Münchweiler den Sextanern des Reichswald-Gymnasiums. So 
kann der Datentransport für die Schülerinnen und Schüler der fünf-
ten Klassen reibungslos vonstatten gehen.
Schulleiterin Dr. Sonja Tophofen und Klassenlehrerin Katrin Franz 
nahmen die großzügige und sehr nützliche Sachspende dankend 
entgegen. Bereits mehrfach griff die Glan-Münchweilerer Volksbank 
dem Ramsteiner Gymnasium tatkräftig unter die Arme - so auch 
beim Crowd-Funding-Projekt zur Finanzierung der neuen Sportge-
räte für den Schulhof. Die Volksbank ist damit einer der großen und 
treuen regionalen Förderer der Schule!

Hohe Auszeichnungen für Schüler 
des Reichswald-Gymnasiums beim 

Landeswettbewerb Chemie

REIN IN DEN WALD, 
RAUS MIT DEM MÜLL

Wir brauchen Ihre Unterstützung! 

Helfen Sie bitte mit, achtlos weggeworfene Abfälle 
aus dem Wald einzusammeln und hier zu entsorgen.MÜLL

ABGABE 

HIER

So, 8. November 2020

Bananenschale: < 3 Jahre
Papiertaschentuch: < 5 Jahre
Kaugummi: 5 Jahre
Zigarettenstummel (Filter): < 7 Jahre
Plastiktüte: < 20 Jahre
Kaffeebecher: 50 Jahre
Blechdose: < 100 Jahre
Plastiksack: 120 Jahre
Aluminiumfolie: 700 Jahre
Babywindel: < 800 Jahre
Plastikflasche (PET): < 1.000 Jahre
Batterie: < 1.000 Jahre
Glasflasche: > 50.000 Jahre

What‘s going on this week?

At present our “Window to Rheinland-Pfalz - Ram-
stein Gateway“ information center located in the 
Kaiserslautern Military Community Center (KMCC) 

on Ramstein Air Base is open Monday to Friday from 9 a.m. to 
1 p.m. If you have any questions about the local area, please do 
not hesitate to contact us. The face masks in German-American 
friendship design and the slogan “Ramstein - We stay together!/ 
Wir halten zusammen!” are available at the information counter 
for the price of EUR 8 each.
Window to Rheinland-Pfalz
Ramstein Gateway
Building 3336 (KMCC)
66877 Ramstein Air Base
Phone: 06371- 406 208
E-mail: kmcc@infocenter-ramstein.de
www.ramstein-gateway.com

www.wittich.de
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Ort: Veranstaltungsraum des Jugendbüro Steinwendener Str. 4
Zeit: jeden Dienstag 17.00Uhr bis 18.30Uhr
Leitung: Manuel Weller
Wer also das Schachspielen lernen will bzw. sich verbessern will, ist 
herzlich willkommen!
Aktueller Hinweis: z.Zt. keine Schachgruppe!

SOS-Familienhilfezentrum ist da
Seit vielen Jahren arbeitet das Jugendbüro der VG sehr vertrau-
ensvoll und effektiv mit dem SOS Familienhilfezentrum in Kaisers-
lautern zusammen.
Das SOS-Familienhilfezentrum in Kaiserslautern ist auch in der 
aktuellen Situation besetzt. Für den Fall, dass der Stress in der 
Familie steigt und die Probleme zu viel werden sind wir rund um 
die Uhr telefonisch für Dich erreichbar.
Unsere Nummer lautet: 0631/ 316 440
Das FHZ hilft Kindern, Jugendlichen und Familien, die unter 
besonders schwierigen Bedingungen leben, von seelischer oder 
körperlicher Gewalt oder Vernachlässigung bedroht oder betrof-
fen sind oder die sexuelle Übergriffe erlebt haben.

Hütschenhausen
Gemeinde

Matthias Mahl
Ortsbürgermeister

Bürgermeistersprechstunden:
Die Sprechstunden finden bis auf  Weiteres nur noch 

telefonisch unter der 0151 7085 2546
freitags von 17.30 - 18.30 Uhr statt.

amtliche Bekanntmachungen

Bürgerbus Hütschenhausen
Der Hütschenhausener Bürgerbus „EMiL“ fährt wieder unter Ein-
haltung besonderer Hygienevorschriften.
So müssen vor Fahrbeginn die Hände desinfiziert werden, Fah-
rer und Fahrgast tragen Mund-/Nasenschutz, es befindet sich 
immer nur ein Fahrgast im Bus, möglichst auf der Rückbank. 
Zwischen den Vordersitzen und der Rückbank ist ein sogenannter 
Spuckschutz installiert und nach jeder einzelnen Fahrt wird der 
Innenraum desinfiziert.
Die Fahrzeiten sind:
montags, mittwochs, donnerstags und freitags
zwischen 9:00 Uhr und 14:00 Uhr.
montags und donnerstags fährt der Bus nach Ramstein.
Wichtig: Rufen Sie bitte rechtzeitig vor dem gewünschten Fahrt-
antritt an!
Das Telefon - 0175-7750505 - ist immer an den Fahrtagen von 
8:00 Uhr bis 14:00 Uhr besetzt.

Öffnungszeit der 
Grünschnittsammelstelle

Die Öffnungszeiten im Überblick:
noch bis zum 28. November: Samstag von 9 bis 13 Uhr
Auf die bekannten Beschränkungen für die Anlieferung von gewerb-
lichem Grünschnitt, behandeltem Holz sowie von starken Wurzeln 
wird ausdrücklich hingewiesen. Unser Aufsichtspersonal wird solche 
Anlieferungen konsequent zurückweisen.

Matthias Mahl, Ortsbürgermeister

Auch in diesem Jahr wurden Schüler des Reichswald-Gymnasiums 
(RWG) in Ramstein mit wichtigen Preisen beim Landeswettbewerb 
Chemie ausgezeichnet. Schulleiterin Dr. Sonja Tophofen (Foto: 
links) und Chemielehrerin Annerose Molitor-Schworm (Foto: rechts) 
sprachen Jasmin Grimm (2.v.r.) und Patrick Strauß (2.v.l.), die beide 
die 11. Klasse des RWG besuchen, ihre Glückwünsche aus. Für das 
Bearbeiten einer wissenschaftlichen Fragestellung, dem selbständi-
gen Entwickeln und der Durchführung passender Experimente und 
für deren reflektierte Auswertung wurden beide Schüler mit einer 
Ehrenurkunde des Landeswettbewerbsleiters belohnt. Verbunden 
ist der Preis auch mit einer Exkursion samt fachlicher Führung und 
Verköstigung bei „Boehringer Ingelheim“, einem der großen Förderer 
des Wettbewerbs.
Preisträgerin Jasmin Grimm (MSS 11) berichtet aus ihrer Forschungs-
arbeit:
„Leben mit Chemie ist ein sehr vielseitiger Wettbewerb, ich habe 
nämlich nicht nur recherchiert und somit theoretisch gearbeitet; 
sondern habe mir vielmehr durch das praktische Arbeiten, also durch 
Experimentieren, das chemische Wissen über die Eigenschaften der 
Stoffe angeeignet. Dieses Jahr stand das Thema „Tolle Knolle“, also 
die Kartoffel, im Vordergrund. Mithilfe des Kartoffelmehls und der 
darin enthaltenen Stärke, die die einfache Kartoffel repräsentieren 
soll, habe ich unter dem Einfluss von unterschiedlichen Temperatu-
ren ihr Verhalten mit Wasserstoffperoxid untersucht. Außerdem habe 
ich auch die skurrilen Eigenschaften der Viskosität der so genannten 
nicht-newtonschen Flüssigkeiten, die bei der Reaktion von Stärke 
und Öl entstehen, erforscht. Ziel dieser Versuche mit alten Haushalts-
mitteln war es, ein „Bällchen“ herzustellen, das sich aufgrund der 
Zusammensetzung der erforschten Stoffe aus Kartoffelmehl, Wasser 
und Öl in einem bestimmten Mischverhältnis wie ein Flummi verhält. 
„
Der Fachbereich Chemie legt seit Jahren großen Wert auf die Betreu-
ung interessierter Schülerinnen und Schüler bei den großen natur-
wissenschaftlichen Wettbewerben des Landes. Diese sind damit 
ein wichtiger Baustein in der naturwissenschaftlichen Bildung des 
Reichswald-Gymnasiums, das damit seine Arbeit als MINT-Schule 
und als offizieller Partner der Technischen Universität Kaiserslautern 
um wichtige Bausteine ergänzt.

Jugend-Büro

Deutsch lernen - Deutsch trainieren
Das Erlernen der deutschen Sprache ist die Voraussetzung für eine 
gelungene Integration.
Jede/r ist willkommen - Anmeldung im Jugendbüro
Montags:
09.00 Uhr - 10.00 Uhr
10.15 Uhr - 11.15 Uhr
16.15 Uhr - 17.45 Uhr
Mittwoch:
09.00 Uhr - 10.00 Uhr
10.15 Uhr - 11.15 Uhr
Donnerstags:
16.15 Uhr - 17.45 Uhr
Aktuelle Hinweise:
In allen Kursen gilt: Maximal 7 Personen je Kurs - Händehygiene 
- Maskenpflicht

Beratung „Integrationskurse“
Jeden Dienstag von 14.00Uhr bis 16.00Uhr ist Frau Stefanie Cro-
nauer im Jugendbüro.
Alle Fragen und Anmeldemodalitäten für einen B1 - Integrationskurs 
beantwortet und erledigt sie während dieser Zeit.

Internationale Basketballgruppe
Die Internationale Basketballgruppe ist für alle zwischen 11 und 17 
Jahre, die Lust haben, Basketball zu spielen.
Jeden Montag von 16 bis 17 Uhr in der Reichswald-Sporthalle der 
Realschule plus.
Leitung: Billy Jackson.
Aktueller Hinweis: z.Zt. nicht möglich!

„Schach macht schlau“ für junge Leute
In unserem Kooperationsprojekt mit dem Schachclub Ramstein-Mie-
senbach können junge Leute ortsnah das Schachspiel erlernen oder 
auch verbessern. Jede/r ist willkommen!

www.wittich.de
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Reservistenkameradschaft weist auf 
alternative Spendenmöglichkeiten hin

Aufgrund der zugespitzten Corona-Lage muss die Reservistenkame-
radschaft Hütschenhausen in diesem Jahr schweren Herzens auf ihre 
gewohnte und immer sehr erfolgreiche Haus- und Straßensammlung 
für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. verzichten.
Wie Frank Schäfer, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Hüt-
schenhausen, erläutert, folgt man damit der dringenden Empfehlung 
des Landesgeschäftsführers des Reservistenverbands Rheinland-
Pfalz. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. drei alternative Spendenmöglichkeiten 
eingerichtet hat, um der traditionell hohen Spendenbereitschaft der 
Bevölkerung gerecht zu werden.
Bürgerinnen und Bürger, die die Arbeit des Volksbundes unter-
stützen wollen, können ihre Spenden auf drei Arten in die „Digitale 
Spendendose“ des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
„einwerfen“.
Online-Spende: https://www.volksbund.de/helfen/spendendose.
html
Spendentelefon: 0561 700 90
Spende per Überweisung:
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00
BIC: COBADEFFXXX (entfällt bei Überweisungen innerhalb Deutsch-
lands!)
Commerzbank Kassel
Unter Hinweis auf die Spendenaufrufe von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer und des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Eberhard Zorn, 
bittet der Vorsitzende der Hütschenhausener Reservisten, von den 
angebotenen Spendenmöglichkeiten Gebrauch zu machen und 
bedankt sich im Namen des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. für die Unterstützung.

Keine öffentliche  
Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund der weitreichenden Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens, die durch die 12. Corona-Bekämpfungsverordnung erlassen 
wurden, werden wir in diesem Jahr am Volkstrauertag keine öffent-
liche Gedenkveranstaltung durchführen. Um der Toten der beiden 
Weltkriege und der Opfer von Gewaltherrschaft und Terror zu geden-
ken, werden stattdessen der Ortsbürgermeister und die Beigeord-
neten - jeweils zu zweit - am Volkstrauertag, 15. November, an den 
bekannten Plätzen in unseren Ortsteilen Kränze niederlegen. Der 
VdK-Ortsverband und die Reservistenkameradschaft Hütschenhau-
sen werden am Kriegerdenkmal in Katzenbach selbstständig eben-
falls je einen Kranz niederlegen.
Ich bitte um Verständnis für diese Verfahrensweise.

Ihr Ortsbürgermeister
Matthias Mahl

Kottweiler-Schwanden
Gemeinde

Gabriele Schütz
Ortsbürgermeisterin

Bürgermeistersprechstunde:
jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr

im Bürgermeisterdienstbüro des Gemeindehauses.
Telefon 06371/57256 oder 0176/32621459

Sonstige Bekanntmachungen und Mitteilungen

Rillenverfugung in den Ortsstraßen
Am Freitag, dem 6. November, beginnt die Firma BST mit der Rillen-
verfugung in den Ortsstraßen (Nebenstraßen) in Kottweiler-Schwan-
den. Die im Laufe der Zeit entstandenen Risse in der Asphaltdecke 
der Straßen werden versiegelt und abgesandet, um einer dauerhaf-
ten Schädigung des Straßenbelags vorzubeugen und damit die Stra-
ßen möglichst lange in einem guten Zustand zu erhalten und eine 
Generalsanierung über die wiederkehrenden Beiträge zumindest 
hinauszuzögern. Es wird also zeitweise zu kurzfristigen Behinderun-
gen der Durchfahrt in einzelnen Straßen kommen. 

Sonstige Bekanntmachungen und Mitteilungen

Mitgliederversammlung  
Gewerbering Hütschenhausen

Zur nächsten Mitgliederversammlung des Gewerberings der 
Gemeinde Hütschenhausen am Dienstag, dem 24. November, um 
19.30 Uhr, lädt die Vorstandschaft ein. Diese Versammlung findet, 
aufgrund der aktuellen Situation, digital als Videokonferenz statt.
Bei Interesse an der Teilnahme bittet der Vorstand darum, ihn per 
E-Mail zu kontaktieren unter der Adresse: info@geh-werbe.de
Nach erfolgreicher Anmeldung bekommen die Teilnehmer umge-
hend die Zugangsdaten.
Tagesordnung der Mitgliederversammlung
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vorstands
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
3. Entgegennahme des Jahresberichts für das abgelaufene 

Geschäftsjahr
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
5. Neuwahlen der Vorstandsposten
6. Verschiedenes

Bürgerbus EMiL setzt Fahrbetrieb fort
Nachdem der Bürgerbusverein Hütschenhausen zu Beginn der 
Corona-Pandemie im Frühjahr seinen Fahrbetrieb aus Sicherheits-
gründen für knapp drei Monate aussetzen musste, können die Bür-
gerinnen und Bürger trotz der sich aktuell verschärfenden Situation 
erst einmal aufatmen:
Aufgrund des ausgeklügelten Sicherheits- und Hygienekonzepts, mit 
dem EMiL nun schon seit über vier Monaten wieder seine gewohn-
ten Runden dreht, haben sich die derzeit aktiven Fahrer einstimmig 
dafür ausgesprochen, den Fahrbetrieb auch in der jetzigen Situation 
aufrecht zu erhalten.
Das verpflichtende Tragen eines Mund-/Nasenschutzes durch den 
Fahrer und den Fahrgast (immer nur ein Fahrgast!), das Desinfizieren 
der Griffflächen und das gründliche Lüften des Fahrzeugs nach jeder 
Fahrt sowie der Einbau einer Plexiglasscheibe zwischen Fahrerbe-
reich und Fahrgastzelle bieten sowohl den Fahrgästen als auch den 
ehrenamtlichen Fahrern ein solides Schutz- bzw. Sicherheitsniveau.
Ein Großteil der Fahrten führt zu Ärzten und anderen Dienstleistern 
im Gesundheitsbereich. Die Einrichtung eines reinen Einkaufs-Lie-
ferservice (Hol- und Bringdienst) ist deshalb seitens des Bürgerbus-
vereins nicht geplant, zumal die Fahrer im Rahmen des regulären 
Bürgerbusbetriebs – sofern Bedarf besteht und es vertretbar ist - die 
Fahrgäste auch bei Ihrem Einkauf unterstützen.
Wie der Vereinsvorsitzende Matthias Mahl mitteilt, sei man gesprächs-
bereit, falls in der Ortsgemeinde bei weiterer Verschärfung der Lage 
von dritter Seite eine Initiative für einen reinen Lieferservice geplant 
sei und es darum gehe, den Bürgerbus EMiL außerhalb seiner eige-
nen Fahrzeiten dafür zur Verfügung zu stellen.

Kita Regenbogen hat neuen 
Elternausschuss gewählt

Am vergangenen Mittwoch, dem 28. Oktober wurde in der protes-
tantischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Hütschenhausen der 
neue Elternausschuss gewählt .
Das Gremium setzt sich wie folgt zusammen:
1 Vorsitzende: Nau Angelina
Stellvertreterin: Ludes Isabell
Schriftführerin: Jung Tanja
Beisitzer: Jessica Schehrer, Lena Schneider, Katrin Noll.
Der neu gewählte Elternausschuss bedankt sich bei allen Eltern 
für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf eine gute 
Zusammenarbeit.

Repair Café Hütschenhausen - Ausfall

Auf Grund der Entwicklung der Corona-
Pandemie werden unsere Reparaturtage 
bis auf weiteres nicht statt finden. Sobald es 
möglich sein wird nehmen wir unsere Akti-
onen wieder auf. Bleiben Sie gesund.
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Steinwenden
Gemeinde

Matthias Huber
Ortsbürgermeister

Telefon: 06371 71625, Mobil: 0160 2331924 
Bürgermeistersprechstunde:

am 1. Montag im Monat von 18.30-19.30 Uhr im 
Bürgerhaus Obermohr, 

ansonsten im Dorfgemeinschaftshaus Steinwenden

amtliche Bekanntmachungen

Bebauungsplan „Wohnbaufläche 
Hasenwiesen“ in der Ortsgemeinde 

Steinwenden
Bekanntmachung der frühzeitigen  

Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Steinwenden hat in sei-
ner Sitzung am 25.08.2020 gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, den Bebauungsplan „Wohnbaufläche Hasenwiesen“ 
aufzustellen. In gleicher Sitzung hat der Ortsgemeinderat den Ent-
wurf des Bebauungsplanes „Wohnbaufläche Hasenwiesen“, beste-
hend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung, gebilligt und die frühzeitige öffentliche Beteiligung 
beschlossen. Die Durchführung der Behördenbeteiligung gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB wurde auch in dieser Sitzung beschlossen.
In der Ortsgemeinde Steinwenden besteht eine anhaltende Nach-
frage nach neuem Wohnraum.
Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, ist die Ausweisung einer ca. 
4,1 ha großen Wohnbaufläche „Hasenwiesen“ auf einer bisher unbe-
bauten landwirtschaftlichen Fläche am nordwestlichen Siedlungs-
rand von Steinwenden geplant.
Über die Straße „Attigfelder“ soll die Haupterschließung des Gebietes 
erfolgen.
Im Rahmen des Vorhabens entstehen Wohnbaugrundstücke für die 
Errichtung von bis zu 50 Wohngebäuden.
Im Bereich nördlich des Friedhofes soll ein Pietätsabstand zur neuen 
Bebauung Konflikte verhindern. Die Wohnbaufläche Hasenwiesen 
wird das Neubaugebiet „Attigfelder“ abrunden.
Auf Basis der geltenden Beurteilungsgrundlage des § 35 BauGB 
(Außenbereich) kann das Vorhaben nicht realisiert werden. Deshalb 
bedarf es der Aufstellung eines Bebauungsplanes.
Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Mie-
senbach stellt im Bereich des geplanten Wohngebiets „Hasenwie-
sen“ überwiegend Flächen für die Landwirtschaft und eine geplante 
Wohnbaufläche dar. Der Flächennutzungsplan muss daher im Par-
allelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB durch die Verbandsgemeinde 
Ramstein-Miesenbach geändert werden.
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst eine Flä-
che von ca. 4,1 ha.
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine Umwelt-
prüfung gem. § 2a BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht gem. 
§ 2 Abs. 4 BauGB erstellt. Der Umweltbericht gem. § 2a BauGB wird 
nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und 
§ 2 Abs. 2 BauGB fertiggestellt. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, in der Fas-
sung der Bekanntmachung 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht, dass die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit in Form einer Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
in der Zeit vom 13.11.2020 bis einschließlich 14.12.2020 durchge-
führt wird. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begrün-
dung, ist während der Dienststunden in der Verbandsgemeindever-
waltung Ramstein-Miesenbach, Bauamt, Zimmer 306, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich einsehbar. Auf Grund der Corona-Pandemie ist 
eine vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 
06371/592-140 zwingend erforderlich. 

Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger, eventuell auch auf die Durch-
fahrt auf frisch versiegelten Straßen für ein paar Stunden zu ver-
zichten, um Schäden an den Versiegelungen bzw. am eigenen Auto 
zu vermeiden. Die Reihenfolge der betroffenen Straßen steht noch 
nicht fest, genauso wenig wie die Dauer der Arbeiten.

Die Ortsbürgermeisterin

Einkaufsservice für unsere Bürgerinnen 
und Bürger mit erweitertem Angebot

Ziel der neuesten Corona-Beschränkungen ist eine Reduzierung 
der Kontakte der Bürgerinnen und Bürger. Dies und die steigende 
Anzahl an Infektionen und die damit gestiegene Gefahr, sich mit 
dem Corona-Virus anzustecken, nehme ich zum Anlass, nochmals an 
unseren Einkaufsservice in Kottweiler-Schwanden zu erinnern.
Es gibt weiterhin das Angebot in Kottweiler-Schwanden, dass junge 
Leute für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger an zwei Tagen die 
Woche den Einkauf und Apothekenholdienst übernehmen. Erweitert 
wurde das Angebot probeweise um die Einkaufsmöglichkeit bei den 
Drogeriemärkten DM und Rossmann und Alnatura in Kaiserslautern. 
Wer dies in Anspruch nehmen will, meldet sich bitte montags oder 
freitags zwischen 10.00 und 11.00 Uhr bei einer der folgenden Num-
mern:
Gabriele Schütz: 06371/57256 oder 0176 32621459
oder Dominik Müller: 06371/9288444 oder 0151 67301164
oder Carsten Göttel: 06371/975432
oder Eddy Vereecke: 06371/58286 oder 0175 9752369
online-Anmeldung unter info@kottweiler-schwanden.de

Die Ortsbürgermeisterin

Niedermohr
Gemeinde

Uli Zimmer
Ortsbürgermeister

Bürgermeistersprechstunde:
Ort und Zeitpunkt nach

tel.  Vereinbarung unter 06383 949073 o. 0177/5566055
oder buergermeister@niedermohr.de

App der Ortsgemeinde im Google Playstore unter: Niedermohr 
Anmeldung zum Newsletter auf der Homepage.

amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des 
Wasserzweckverbandes „Ohmbachtal“

Gemäß § 7 Abs. 1 des Landesgesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KomZG) in Verbindung mit § 97 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung (GemO) weist der Wasserzweckverband „Ohmbachtal“ 
daraufhin, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Wirtschafts-
planentwurf und weiteren Anlagen für das Wirtschaftsjahr 2021 in 
der Zeit vom

09. November 2020 bis einschließlich 23. November 2020
in den Geschäftsräumen des Verbandes im Wasserwerk, Huber Weg 
3, in Schönenberg-Kübelberg, für die Einwohner und Einwohnerin-
nen im Verbandsbereich zur Einsichtnahme ausliegt. Die Einsicht-
nahme ist während den üblichen Geschäftszeiten von Montag bis 
Donnerstag, jeweils von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
17.00 Uhr, Freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
15.00 Uhr möglich.
Bis zum Ablauf der 14-tägigen Offenlegung (Ausschlussfrist) 
können bei vorgenannter Stelle schriftlich Vorschläge zum Pla-
nentwurf eingereicht werden.

Schönenberg-Kübelberg, den 29. Oktober 2020
gez. Klaus Müller

(Verbandsvorsteher)

www.wittich.de



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Seite 15 Ausgabe 45/2020 - Donnerstag, 5. November 2020

Diese sollen langfristig an den Standort gebunden werden. Darüber 
hinaus gibt es in der Ortsgemeinde Steinwenden Nachfrage nach 
Gewerbeflächen durch andere Betriebe, welche die Gemeinde bis-
her nicht in ausreichendem Maße anbieten kann, jedoch gerne für 
die Zukunft an einer Stelle konzentrieren würde.
Langfristig soll zudem eine direkte Anbindung zur L 366 hergestellt 
werden, um die bestehende Erschließungsstraße und den Ortskern 
vom gewerblichen Verkehr zu entlasten und ein seit langer Zeit 
bestehendes Verkehrsproblem zu lösen.
Das Planvorhaben ist nach aktueller rechtlicher Grundlage nicht 
realisierungsfähig, da das Plangebiet planungsrechtlich dem Außen-
bereich nach § 35 BauGB zuzuordnen ist. Zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit bedarf es 
daher der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbliche Bauflä-
chen Krummäcker“.
Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Mie-
senbach stellt für die Fläche, auf der die gewerbliche Baufläche 
erweitert werden soll, östlich des von der Straße „Höfchen“ abzwei-
genden Feldwirtschaftsweges eine geplante Gemischte Baufläche 
und landwirtschaftliche Flächen dar, die jedoch weder die entspre-
chende Größe, noch die Nutzungsmöglichkeiten bieten, welche für 
eine geordnete städtebauliche Gewerbeentwicklung nötig wäre. Der 
Flächennutzungsplan muss daher im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 
3 BauGB durch die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach geän-
dert werden.
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst eine Flä-
che von ca. 5,9 ha.
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine Umwelt-
prüfung gem. § 2a BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht gem. 
§ 2 Abs. 4 BauGB erstellt. Der Umweltbericht gem. § 2a BauGB wird 
nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB fertiggestellt.
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell 
gültigen Änderungen, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Offenlage 
des Bebauungsplanentwurfes in der Zeit vom 13.11.2020 bis ein-
schließlich 14.12.2020 durchgeführt wird. Der Entwurf des Bebau-
ungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, ist während der Dienststun-
den in der Verbandsgemeindeverwaltung Ramstein-Miesenbach, 
Bauamt, Zimmer 306, zu jedermanns Einsicht öffentlich einsehbar. 
Auf Grund der Corona-Pandemie ist eine vorherige Terminverein-
barung unter der Telefonnummer 06371/592-140 zwingend erfor-
derlich. Auf die allgemein bekannten Hygienevorschriften und deren 
Einhaltung während des Aufenthaltes im Rathaus wird ebenfalls hin-
gewiesen.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unter-
lagen sind zusätzlich über das Internetportal der Verbandsgemeinde 
Ramstein-Miesenbach (www.ramstein-miesenbach.de) abrufbar und 
werden des Weiteren über das zentrale Internetportal des Landes 
Rheinland-Pfalz (http://www.geoportal.rlp.de/) elektronisch zugäng-
lich gemacht.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch per Mail an die 
E-Mail-Adresse: ulrike.bossung@ramstein.de vorgebracht werden.
Es wird gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht 
innerhalb der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes „Gewerbliche Baufläche 
Krummäcker“ nicht von Bedeutung ist.
Die fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen werden vom Orts-
gemeinderat Steinwenden geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird 
mitgeteilt.

Steinwenden, den 28.10.2020
gez. Matthias Huber

Ortsbürgermeister
Lageplan, ohne Maßstab
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbliche Bauflächen 
Krummäcker“ in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, 
Ortsgemeinde Steinwenden

Auf die allgemein bekannten Hygienevorschriften und deren Einhal-
tung während des Aufenthaltes im Rathaus wird ebenfalls hingewie-
sen.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unter-
lagen sind zusätzlich über das Internetportal der Verbandsgemeinde 
Ramstein-Miesenbach (www.ramstein-miesenbach.de) abrufbar und 
werden des Weiteren über das zentrale Internetportal des Landes 
Rheinland-Pfalz (http://www.geoportal.rlp.de/) elektronisch zugäng-
lich gemacht.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch per Mail an die 
E-Mail-Adresse: ulrike.bossung@ramstein.de vorgebracht werden.
Es wird gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht 
innerhalb der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes „Wohnbaufläche Hasenwie-
sen“ nicht von Bedeutung ist.
Die fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen werden vom Orts-
gemeinderat Steinwenden geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird 
mitgeteilt.

Steinwenden, den 28.10.2020
gez. Matthias Huber

Ortsbürgermeister
Lageplan, ohne Maßstab
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohnbaufläche Hasen-
wiesen“ in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ortsge-
meinde Steinwenden

Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2019; Bearbeitung: Kernplan

Bebauungsplan „Gewerbliche 
Bauflächen Krummäcker“ in der 

Ortsgemeinde Steinwenden
Bekanntmachung der frühzeitigen  

Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Steinwenden hat in sei-
ner Sitzung am 25.08.2020 gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, den Bebauungsplan „Gewerbliche Bauflächen Krum-
mäcker“ aufzustellen. In gleicher Sitzung hat der Ortsgemeinderat 
den Entwurf des Bebauungsplanes „Gewerbliche Bauflächen Krum-
mäcker“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, gebilligt und die frühzeitige öffent-
liche Beteiligung beschlossen. Die Durchführung der Behörden-
beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde auch in dieser Sitzung 
beschlossen.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgt die Ortsgemeinde 
Steinwenden folgendes Ziel:
Am östlichen Siedlungsrand Steinwendens, in Verlängerung der 
Straße „Höfchen“ sind gewerbegebietstypische Nutzungen ansässig, 
die Weiterentwicklungsinteresse am bestehenden Standort bekun-
det haben.
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allgemein bekannten Hygienevorschriften und deren Einhaltung 
während des Aufenthaltes im Rathaus wird ebenfalls hingewiesen.
Hinweise gem. §§ 214, 215 BauGB
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB wird hingewie-
sen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungs-plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes „Großacker Änderung V und Erweiterung“ schrift-
lich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Hinweise gem. § 44 BauGB
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
wird hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten eingetretenen Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Hinweise gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
(GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) oder auf Grund 
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der vorbezeichneten Frist (Satz 1 des § 24 Abs. 6 
GemO) die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Ramstein-Miesenbach, den 27.10.2020
gez. Ralf Hechler

Bürgermeister

Bebauungsplan „Großacker“, Änderung V und Erweiterung, Lageplan 
ohne Maßstab

Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2019; Bearbeitung: Kernplan

Bekanntmachung
Am Montag, dem 09. November 2020, um 20.00 Uhr, findet im 
Bürgerhaus in Obermohr eine Sitzung des Hauptausschusses 
Steinwenden statt.
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
1. Forstwirtschaftspläne
2. Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Institutionen
3. Zuschüsse für Jugendbetreuung
4. Zuschüsse für die Pflege öffentlicher Anlagen
5. Vereinigung der KSK KL und der SSK KL

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Gewerbesteuerzerlegung
6. Hebesätze/Feldwegebeiträge

Steinwenden, den 30.10.2020
gez. Matthias Huber

Ortsbürgermeister

Ramstein-Miesenbach
Stadt

Ralf Hechler
Bürgermeister

Rathaus Ramstein • Am Neuen Markt 6 • Zimmer 209
Telefon: 06371 592-102 • buergermeister@ramstein.de

Sprechstunde nach Vereinbarung

amtliche Bekanntmachungen

Bebauungsplan „Großacker,  
Änderung V und Erweiterung“  

in der Stadt Ramstein-Miesenbach, 
Stadtteil Ramstein

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
Der Stadtrat der Stadt Ramstein-Miesenbach hat mit Beschluss vom 
22.08.2019 den Bebauungsplan „Großacker Änderung V und Erweite-
rung“ in der Stadt Ramstein-Miesenbach gem. § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 
3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Großacker Ände-
rung V und Erweiterung“ in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan „Großacker Änderung V und 
Erweiterung“, bestehend aus Plan und Begründung, im Rathaus der 
Stadt Ramstein-Miesenbach, Am Neuen Markt 6, Ramstein-Miesen-
bach, Zimmer 306, während der allgemeinen Dienststunden ein-
sehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangen. Auf Grund der 
Corona-Pandemie ist eine vorherige Terminvereinbarung unter 
der Telefonnummer 06371/592-140 zwingend erforderlich. Auf die 
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Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2020); Bearbeitung: Kernplan

Bebauungsplan „In den Seufzen“  
in der Stadt Ramstein-Miesenbach, 

Stadtteil Ramstein
Bekanntmachung des Beschlusses zur Einleitung 

des Verfahrens zur 2. Änderung  
des Bebauungsplanes

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), unter Berücksichtigung aktuell 
gültiger Änderungen, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass 
der Stadtrat der Stadt Ramstein-Miesenbach in öffentlicher Sitzung 
am 08.10.2020 die Einleitung des Verfahrens zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes „In den Seufzen“ in der Stadt Ramstein-Miesen-
bach, Stadtteil Ramstein, im vereinfachten Verfahren beschlossen 
hat.
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes verfolgt die Stadt fol-
gende Ziele:
Die Stadt Ramstein-Miesenbach plant im Stadtteil Ramstein, den 
2. Bauabschnitt des Bebauungsplanes „In den Seufzen - Änderung 
1“ (2008) zu modifizieren. Die ursprünglich festgesetzte westliche 
Ringstraße soll bis auf das bereits von der Ludwig-Erhard-Straße 
nach Westen abzweigende - bereits hergestellte - Teilstück zurück-
genommen und mit einem Wendehammer versehen werden. Wei-
ter südlich soll ebenfalls eine Stichstraße mit Wendehammer der 
internen Erschließung des 2. Bauabschnittes dienen. Der Wegfall der 
Ringstraße ermöglicht den Verkauf ausreichend großer Flächen und 
verringert den Erschließungsaufwand.
Zudem sollen die Steuerungsvorgaben des Einzelhandelskonzeptes 
umgesetzt werden.
Aus diesen Gründen bedarf es der Änderung des Bebauungsplanes 
„In den Seufzen“.
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches sind dem beigefügten 
Lageplan zu entnehmen. Er umfasst eine Fläche von ca. 4,2 ha.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „In den Seufzen“ ersetzt mit 
den getroffenen Regelungsinhalten in ihrem Geltungsbereich den 
Bebauungsplan „In den Seufzen - Änderung 1“. Die übrigen Festset-
zungen des Bebauungsplanes „In den Seufzen - Änderung 1“ bleiben 
hiervon unberührt. Dies gilt auch für die örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO Rheinland-Pfalz sowie für 
die nachrichtliche Übernahme gem. § 9 Abs. 6 BauGB.
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB geändert.

3. Änderung Bebauungsplan „Am 
Hangweg“in der Stadt Ramstein-

Miesenbach, Stadtteil Miesenbach
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Der Stadtrat der Stadt Ramstein-Miesenbach hat mit Beschluss vom 
08.10.2020 die 3. Änderung des Bebauungsplans „Am Hangweg“ 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) orts-
üblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. 
Änderung des Bebauungsplans „Am Hangweg“ in Kraft.
Jedermann kann die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Am Hang-
weg“, bestehend aus Plan und Begründung, im Rathaus der Stadt 
Ramstein-Miesenbach, Zimmer 306, während der allgemeinen 
Dienststunden einsehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangen.
Auf Grund der Corona-Pandemie ist eine vorherige Terminverein-
barung unter der Telefonnummer 06371/592-140 zwingend erfor-
derlich. Auf die allgemein bekannten Hygienevorschriften und deren 
Einhaltung während des Aufenthaltes im Rathaus wird ebenfalls hin-
gewiesen.

Hinweise gem. §§ 214, 215 BauGB
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB wird hingewie-
sen.
Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 3. 
Änderung des Bebauungsplanes „Am Hangweg“ schriftlich gegen-
über der Kommune unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.
Hinweise gem. § 44 BauGB
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
wird hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten eingetretenen Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweise gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
(GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) oder auf Grund 
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der vorbezeichneten Frist (Satz 1 des § 24 Abs. 6 
GemO) die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

3. 
Ramstein-Miesenbach, den 27.10.2020

gez. Ralf Hechler
Bürgermeister

Lageplan, ohne Maßstab
Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Am Hang-
weg“ in der Stadt Ramstein-Miesenbach, Stadtteil Miesenbach
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Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches sind dem beigefügten 
Lageplan zu entnehmen. Er umfasst eine Fläche von ca. 4,2 ha.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „In den Seufzen“ ersetzt mit 
den getroffenen Regelungsinhalten in ihrem Geltungsbereich den 
Bebauungsplan „In den Seufzen - Änderung 1“. Die übrigen Festset-
zungen des Bebauungsplanes „In den Seufzen - Änderung 1“ bleiben 
hiervon unberührt. Dies gilt auch für die örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO Rheinland-Pfalz sowie für 
die nachrichtliche Übernahme gem. § 9 Abs. 6 BauGB.
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB geändert.
Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesen-
bach, 1. Fortschreibung (2001), stellt für das Plangebiet eine gewerb-
liche Baufläche dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB 
ist somit erfüllt.
Gemäß §§ 13 und 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), unter 
Berücksichtigung aktuell gültiger Änderungen, wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht, dass der Entwurf der 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes „In den Seufzen“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in der Zeit vom 
13.11.2020 bis einschließlich 14.12.2020 während der Dienststun-
den in der Verbandsgemeindeverwaltung Ramstein-Miesenbach, 
Bauamt, Zimmer 306, zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt. 
Auf Grund der Corona-Pandemie ist eine vorherige Terminverein-
barung unter der Telefonnummer 06371/592-140 zwingend erfor-
derlich. Auf die allgemein bekannten Hygienevorschriften und deren 
Einhaltung während des Aufenthaltes im Rathaus wird ebenfalls hin-
gewiesen.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unter-
lagen sind zusätzlich über das Internetportal der Verbandsgemeinde 
Ramstein-Miesenbach (www.ramstein-miesenbach.de) elektronisch 
abrufbar und werden über das Geoportal Rheinland-Pfalz (http://
www.geoportal.rlp.de/) zugänglich gemacht.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch per Mail an die 
E-Mail-Adresse: ulrike.bossung@ramstein.de vorgebracht werden, 
nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes „In 
den Seufzen” unberücksichtigt bleiben.
Es wird gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass
- nicht innerhalb der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnah-

men bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 
4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Verbandsgemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

- ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsverordnung 
(VwGO) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Die fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen werden vom Stadtrat 
geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird mitgeteilt.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes erfüllt die Vorgaben, um 
gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt zu 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 Abs. 2 und 3 
BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
und von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Ramstein-Miesenbach, den 27.10.2020
gez. Ralf Hechler

Bürgermeister

Bekanntmachung
Sitzung des Stadtrates Ramstein-Miesenbach

Am Donnerstag, dem 12. November 2020, 19.00 Uhr, findet im 
großen Saal des CCR Ramstein-Miesenbach eine Sitzung des Stadt-
rates Ramstein-Miesenbach statt.
Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung:

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesen-
bach, 1. Fortschreibung (2001), stellt für das Plangebiet eine gewerb-
liche Baufläche dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB 
ist somit erfüllt.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes erfüllt die Vorgaben, um 
gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt zu 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 Abs. 2 und 3 
BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
und von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Ramstein-Miesenbach, den 27.10.2020
gez. Ralf Hechler

Bürgermeister
Lageplan, ohne Maßstab
Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „In den Seuf-
zen“ in der Stadt Ramstein-Miesenbach, Stadtteil Ramstein

Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Stand: Mai 2020; Be-
arbeitung: Kernplan

Bebauungsplan „In den Seufzen“ 
in der Stadt Ramstein-Miesenbach, 

Stadtteil Ramstein
Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung  

der 2. Änderung des Bebauungsplanes
Der Stadtrat der Stadt Ramstein-Miesenbach hat in seiner Sitzung 
am 08.10.2020 gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den Bebauungs-
plan „In den Seufzen“ zu ändern (siehe Anlage Geltungsbereich). In 
gleicher Sitzung hat der Stadtrat den Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes „In den Seufzen”, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) mit Textteil (Teil B) sowie der Begründung, gebilligt und 
die öffentliche Auslegung beschlossen.
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes verfolgt die Stadt fol-
gende Ziele:
Die Stadt Ramstein-Miesenbach plant im Stadtteil Ramstein, den 
2. Bauabschnitt des Bebauungsplanes „In den Seufzen - Änderung 
1“ (2008) zu modifizieren. Die ursprünglich festgesetzte westliche 
Ringstraße soll bis auf das bereits von der Ludwig-Erhard-Straße 
nach Westen abzweigende - bereits hergestellte - Teilstück zurück-
genommen und mit einem Wendehammer versehen werden. Wei-
ter südlich soll ebenfalls eine Stichstraße mit Wendehammer der 
internen Erschließung des 2. Bauabschnittes dienen. Der Wegfall der 
Ringstraße ermöglicht den Verkauf ausreichend großer Flächen und 
verringert den Erschließungsaufwand.
Zudem sollen die Steuerungsvorgaben des Einzelhandelskonzeptes 
umgesetzt werden.
Aus diesen Gründen bedarf es der Änderung des Bebauungsplanes 
„In den Seufzen“.
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Richtfest an der neuen  
Kindertagesstätte in Miesenbach

Zum Richtfest an der neuen Kindertagesstätte in Miesenbach hatte 
die Stadt vergangenen Freitagnachmittag eingeladen.
Bürgermeister Ralf Hechler konnte neben den Handwerkern, Archi-
tekt Hans Torner und Vertretern der Verwaltung auch viele Mitglieder 
des Stadtrates begrüßen sowie die Kinder mit ihren Erzieherinnen 
aus der benachbarten ehemaligen Neuapostolischen Kirche, die 
jetzt als provisorischer Kindergarten genutzt wird, solange, bis der 
neue Kindergarten fertig ist. Nach einem Liedvortrag der Kinder 
und Erzieherinnen als „Baumeister“ mit Helm und Schutzweste erin-
nerte Bürgermeister Hechler daran, dass aufgrund des neuen Kita-
Zukunfts-Gesetzes mit dem Anspruch auf einen Kita-Platz ab einem 
Jahr und geburtenstarker Jahrgänge im kommenden Jahr rund 90 
Kita-Plätze in der Stadt fehlten, die nun durch den neuen Kindergar-
ten aufgefangen werden sollen. Dafür nehme die Stadt rund 1,35 Mil-
lionen Euro in die Hand. Durch Zuschüsse von Land und Kreis seien 
die Gesamtkosten von 2,35 Millionen Euro solide finanziert.

Hechler lobte die Handwerker, die seit dem ersten Spatenstich im 
Juni hervorragende Arbeit geleistet hätten und übergab das Wort an 
Zimmermeister Wolfgang Deppert, der, assistiert von seinem Sohn 
Sven, den Richtspruch vom Dach des neuen Gebäudes verlas und 
am Ende das Glas zerschmetterte. Am aufgesteckten Richtstrauß 
waren bunte Bänder mit Wünschen für den neuen Kindergarten 
angebracht. Gute Wünsche für die weiteren Bauarbeiten und die Fer-
tigstellung des Gebäudes überbrachte auch Landrat Ralf Leßmeister, 
der die neue Kindertagesstätte als gute und wichtige Investition in 
die Zukunft der Stadt bezeichnete.

St. Martin – Bilderausstellung statt 
Martinsfeier

Der katholische Montessori-Kindergarten St. Nikolaus in Ramstein 
hat sich gemeinsam mit der Kirchengemeinde eine Aktion zum Mar-
tinsfest am 11. November überlegt. 

1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnpark Balthasar-
straße“ Stadt Ramstein-Miesenbach, Stadtteil Ramstein;
Abschluss eines Durchführungsvertrages

2. Bebauungsplan „Wohnpark Balthasarstraße“, Stadt Ramstein-
Miesenbach, Stadtteil Ramstein;
2.1 Behandlung der eingegangenen Bedenken und Anregungen
2.2 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB
Sanierungsgebiet „Stadtmitte“ Ramstein;
Vorstellung des Zonalen Gutachtens des Gutachterausschusses

4. Aufhebung der Sanierungssatzung - Satzungsbeschluss
5. Bebauungsplan „Am kleinen Wäldchen“, Stadt Ramstein-Miesen-

bach, Stadtteil Miesenbach;
Änderung der bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften

6. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ehemaliges Raiffeisenla-
ger“, Stadt Ramstein-Miesenbach, Stadtteil Ramstein;
Verlängerung der städtebaulichen Vereinbarung zur Kostentra-
gung

7. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB
8. Abschluss einer Vereinbarung zur Überfahrt eines Wirtschafts-

weges
9. Sanierung Spielplatz „Nollstraße“ im Stadtteil Ramstein - Auf-

tragsvergabe Spielgeräte
10. Sanierung der Mohrbachbrücke Reichswaldstraße, Stadtteil 

Ramstein - Auftragsvergabe
11. Ausbau der Kurfürstenstraße in Ramstein-Miesenbach - Vergabe 

der Planungs- und Bauüberwachungsleistungen
12. Forstwirtschaftsplan 2021
13. Zustimmung zu Spenden im Bereich der Stadt
14. Vereinigung der Kreissparkasse Kaiserslautern und der Stadt-

sparkasse Kaiserslautern;
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zur Gewerbesteuerzerle-
gung

15. Informationen
der nichtöffentlichen Sitzung:
16. Grundstücksangelegenheit

66877 Ramstein-Miesenbach, 02.11.2020

gez. Ralf Hechler

(Stadtbürgermeister)

Sonstige Bekanntmachungen und Mitteilungen

Öffnungszeiten der 
Grünabfallsammelstelle der 

Stadtgärtnerei
Die Grünabfallsammelstelle der Stadtgärtnerei Ramstein-Miesen-

bach in der Talstraße hat folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7.00 – 16.00 Uhr
Samstag 9.00 – 12.00 Uhr

Absage des Großen Westricher 
Fastnachtsumzuges

Aufgrund der derzeitigen ernsten Lage in der Corona-Pandemie 
wird die Durchführung des 70. Westricher Fastnachtsumzuges 
durch Ramsteins Straßen im Jahr 2021 nicht stattfinden können. 
Dies haben Vertreter des Karnevalvereins „Bruchkatze“ Ramstein 
und der Stadt sowie der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesen-
bach nach eingehender Beratung in der kürzlich stattgefundenen 
Sitzung des Umzugskomittees beschlossen. Da die Vorbereitun-
gen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung normaler-
weise schon im Sommer beginnen, musste nun eine endgültige 
Entscheidung getroffen werden. Die Bruchkatzen bedauern 
die Absage natürlich sehr und hoffen auf die Möglichkeit einer 
weniger aufwändigeren Ersatzveranstaltung, die, je nach Infekti-
onsgeschehen bzw. geltenden Vorschriften, Mitte Februar durch-
geführt werden könnte.
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Mitgliederversammlung des 
Gewerberings Hütschenhausen

Hütschenhausen. Sehr geehrte Mitglieder, Förderer und Interessen-
ten,
im Namen der Vorstandschaft lade ich Sie zur nächsten Mitglieder-
versammlung des Gewerberings der Gemeinde Hütschenhausen am 
Dienstag den 24. November um 19.30 Uhr ein. Diese Versammlung 
findet, aufgrund der aktuellen Situation, digital als Videokonferenz 
statt.
Bei Interesse an der Teilnahme bitte ich Sie uns per E-Mail zu Kontak-
tieren: info@geh-werbe.de
Nach erfolgreicher Anmeldung bekommen Sie umgehend die 
Zugangsdaten.
Auf der Tagesordnung stehen, Begrüßung durch den Vorsitzenden 
des Vorstands, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung, Entgegen-
nahme des Jahresberichts für das abgelaufene Geschäftsjahr, Bericht 
der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands, Neuwahlen der Vor-
standsposten, Verschiedenes

Kurse und Angebote abgesagt
Hütschenhausen. Der Ortsverein der Landfrauen Hütschenhausen 
hat aufgrund der aktuellen Coronazahlen entschieden, ihre Kurse 
und sonstigen Angebote bis März 2021 ruhen zu lassen. Wir wün-
schen Allen bleibt gesund und freuen uns auf 2021.

Aus unseren Kirchen

Gottesdienste in der katholischen 
Kirchengemeinde

Anmelden zum Gottesdienstbesuch unter Tel. 06371-613680
Ramstein-Miesenbach. Zu den Gottesdiensten in ihren Kirchen lädt 
die katholische Kirchengemeinde Hl. Wendelinus herzlich ein. Auf-
grund der Auflagen wegen der Coronakrise ist die Zahl der zugelas-
senen Gottesdienstteilnehmer weiterhin begrenzt!
Wer an einem Sonntags- oder Vorabendgottesdienst teilneh-
men möchte, sollte sich vorher bis freitags 11 Uhr im Pfarrbüro 
anmelden mit Name, Adresse und Telefonnummer und/oder 
E-Mail-Adresse unter Telefon (06371) 613680, E-Mail „pfarramt.
ramstein@bistum-speyer.de“. Die Kontaktdaten werden benötigt, 
um gegebenenfalls die Infektionsketten zurückverfolgen zu können. 
Die Datenerfassung gilt auch für die Werktagsgottesdienste. Hier 
entfällt jedoch die Anmeldung.
Hier die Termine für die kommenden Gottesdienste:
Freitag, 6. November, 18.30 Uhr Heilige Messe in Miesenbach.
Samstag, 7. November, 8.00 Uhr Marienmesse in Kirchmohr.
17.00 Uhr Vorabendmesse in Hütschenhausen.
Sonntag, 8. November, 9.00 Uhr Heilige Messe mit Gräbersegnung 
in Obermohr.
10.30 Uhr Heilige Messe in Ramstein.
Dienstag, 10. November, 18.30 Uhr Heilige Messe in Ramstein.
Mittwoch, 11. November, 17.00 Uhr Heilige Messe in Reuschbach.
Donnerstag, 12. November, 18.30 Uhr Heilige Messe in Hütschen-
hausen.
Freitag, 13. November, 18.30 Uhr Heilige Messe in Steinwenden.
Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung oder Fieber dürfen Sie 
am Gottesdienst nicht teilnehmen. Bei offensichtlichen Anzeichen ist 
der Zutritt nicht gestattet.
Die Gottesdienstteilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tra-
gen, bei den derzeit hohen Fallzahlen auch am Platz. Emporen dür-
fen nicht besetzt werden, an den Eingängen müssen die Besucher 
die Hände desinfizieren. Die Sitzplätze sind markiert, um den 
Abstand zu wahren. Ehepaare und Familien, die im gleichen Haushalt 
leben, dürfen zusammen sitzen. Auf Gemeindegesang muss ver-
zichtet werden. Die Einzelspendung der Kommunion (keine Mund-
kommunion!) erfolgt schweigend. Körbe für die Kollekte werden am 
Ausgang aufgestellt. Ein pfarreieigener Empfangsdienst sorgt für 
den Einlass der Berechtigten und dafür, dass die Regeln eingehalten 
werden.
Während der jetzigen Heizperiode müssen die Kirchen tagsüber 
geschlossen bleiben. Auf der Internetseite „www.heiliger-wende-
linus.de“ und auf der facebook-Seite der Pfarrei finden Sie aktuelle 
Informationen der Pfarrgemeinde.

Da die üblichen Martinsfeste wegen der aktuellen Situation rund 
um Corona nicht stattfinden können, sind die Kinder aufgerufen bis 
zum 9. November ein Bild zu malen, passend zum Fest St. Martin. Die 
Bilder können im Montessori-Kindergarten hinter der katholischen 
Kirche abgegeben werden.
Dazu schreibt der Kindergarten: „Gerade jetzt, wo es kalt und trist 
draußen ist und wir noch mehr auf uns und unsere Lieben aufpassen 
wollen, wird es ein schönes Zeichen sein, unsere Kunstwerke mitein-
ander zu teilen, wenn wir schon nicht wie gewohnt St. Martin feiern 
können.“
Die Bilder werden dann an den Fenstern von Läden im Stadtzentrum 
aufgehängt, wo sie von jedem bewundert werden können. Alle Kin-
der sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen!

NIchtaMtlIchER tEIl

aus Vereinen und Verbänden

Absage Jahreshauptversammlung  
FCK Fan Club Obermohr

Obermohr. Auf Grund der aktuellen Situation ist es leider nicht mög-
lich die für den 20. November geplante Jahreshauptversammlung 
abzuhalten. Somit muss sie leider abgesagt werden.

Die Vorstandschaft

VdK Ramstein-Miesenbach: 
Jahresversammlung abgesagt

Ramstein-Miesenbach. Die Jahreshauptversammlung des Sozial-
verbandes VdK, Ortsverband Ramstein-Miesenbach, entfällt in 2020 
und wird aufgrund der bekannten Umstände durch die Corona Situ-
ation auf unbestimmte Zeit in das Jahr 2021 verschoben.

Stammtisch U100
Steinwenden. Die Stammtischler der U100 können sich bis auf wei-
teres unter Beachtung der neuen Sicherheitsmaßnahmen (Gaststät-
ten geschlossen) nicht zum Stammtisch treffen.

Seniorentreffen St. Josef Steinwenden
Steinwenden. Die Seniorennachmittage im Haus der Begegnung 
fallen unter Beachtung der neuen Sicherheitsmaßnahmen auch wei-
terhin aus.

SPD-Vorstandssitzung entfällt
Hütschenhausen. Aufgrund der derzeitigen Situation wird die Vor-
standssitzung des SPD-Ortsvereins „Julius Rüb“ Hütschenhausen am 
Freitag, 6. November 2020, um 19.00 Uhr, im Bürgerhaus Hütschen-
hausen, abgesagt.

Das Haus der Jugend Ramstein ist 
weiterhin für sie da

Ramstein-Miesenbach. Coronabedingt hat das Mehrgeneratio-
nenhaus Ramstein den Großteil seiner Angebote vorerst eingestellt.
Es finden derzeit nicht statt:
- Sportliche Aktivitäten, wie KVHS-Kurse, Zumba oder Linedance
- Kreativkurse für Grundschulkinder aller Art
- Progressive Muskelentspannung
- Musikalische Früherziehung
- Flötenunterricht
- Selbsthilfegruppen
Folgende Angebote der Jugend- und Jugendsozialarbeit finden 
weiterhin (unter den schon bestehenden Hygienevorschriften) statt, 
dazu ist das Haus der Jugend auch geöffnet:
- Offener Jugendtreff
- Hausaufgabenhilfe
- Bewerbungsschreiben
- Einzelberatung (in den „Querbeet“-Räumlichkeiten)
- Büchertauschbörse und Deckelabgabe (direkt am Eingang möglich)
- Päckchenabgabe „Weihnachten im Schuhkarton“
Das Team des Haus der Jugend steht allen zu den gewohnten Öff-
nungszeiten zur Verfügung. Auch telefonisch unter 0 63 71 / 5 04 38 
oder unter susanne.wagner2@cjd.de per Mail.
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 11-18 Uhr, Mi. 8.30-14.30 Uhr.
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Die Ausstellung“ nicht zu sehen. Nach derzeitigem Stand der Corona-
Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz gilt die Schlie-
ßung zunächst bis Montag, 30. November 2020.
„Die erneute Schließung trifft uns hart, zumal wir gerade erst die 
beiden beliebten Ausstellungen konzeptionell und organisatorisch 
im Hinblick auf die Pandemie überarbeitet und sicherer gemacht 
hatten. Der Gesundheitsschutz und die gesellschaftliche Solidarität 
stehen aber an erster Stelle. Oberste Priorität muss sein, das Infekti-
onsgeschehen rasch wieder unter Kontrolle zu bringen“, so Direktor 
Alexander Schubert.
Bis zur Wiedereröffnung der Ausstellungen empfiehlt das Museum 
eine digitale Führung in zehn Folgen mit dem Museumsdirektor und 
Kurator Sebastian Zanke durch 5.000 Jahre Medizingeschichte unter 
www.medicus-ausstellung.de. Grüffelo-Fans finden unter www.
grueffelo-ausstellung.de eine Bastelanleitung für einen kleinen Mut-
macher in schwierigen Zeiten.
Aktuelle Informationen zu Wiedereröffnung, Einlassregelungen und 
Kartenverkauf finden die Besucher unter www.museum.speyer.de

Das Pfarrbüro ist telefonisch unter der Nummer 06371 – 613680, 
E-Mail: „pfarramt.ramstein@bistum-speyer.de“ erreichbar zu fol-
genden Zeiten: Mo. 9.00-12.00 Uhr, Di. 15.00-18.00 Uhr, Do. 9.00-
12.00 Uhr, Fr. 9.00-11.00 Uhr.
Für pastorale Angelegenheiten oder Fragen zu Krankensalbung und 
-kommunion, Eheschließungen oder Taufen sind Pfarrer Bernhard 
Spieß, Kaplan Ebi Abraham, Pastoralassistent Dominik Schek und 
Gemeindereferentin Tina Becker über ihre Diensthandys unter den 
Nummern 0151 148 798 80 (Spieß), 0151 148 800 00 (Abraham), 0151 
148 799 89 und 0151 148 796 96 (Becker) erreichbar.

Heizung während  
der Gottesdienste ausgeschaltet

Ramstein-Miesenbach. Die katholische Pfarrgemeinde teilt mit, 
dass mit Beginn der Heizperiode in den Kirchen auch die bisher 
geöffneten Gotteshäuser tagsüber geschlossen bleiben müssen. Zu 
den Gottesdiensten muss die Heizung in der jeweiligen Kirche aus-
geschaltet werden, so dass es mitunter kalt werden kann. Bitte stel-
len Sie sich darauf ein. Und wichtig! Melden Sie sich rechtzeitig im 
Pfarrbüro an (06371-613680), wenn Sie einen Gottesdienst besuchen 
möchten. Sie ersparen dem Empfangsdienst dadurch Arbeit.

Versammlung  
des Elisabethenvereins fällt aus

Ramstein-Miesenbach. Die für Dienstag, 24. November, vorgese-
hene Mitgliederversammlung des Elisabethenvereins Ramstein-Mie-
senbach e.V. muss aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen und 
der neuen Verordnung ausfallen. Ein neuer Termin wird rechtzeitig 
bekanntgegeben.

allgemein

Friedensgebet am Flugtagdenkmal
Ramstein-Miesenbach. Das nächste Friedensgebet an der Air Base 
Ramstein dankt für Fortschritte bei der Atomwaffenabrüstung und 
bittet um eine vollständige Abrüstung dieser Massenvernichtungs-
mittel.
Die Beter treffen sich am Samstag, dem 7. November, um 15 Uhr an 
der westlichen Air Base Zufahrt, neben dem Parkplatz beim Flugtag-
denkmal. Nähere Informationen über Telefon 06372 – 50474.

Bürgersprechstunde mit Angelika 
Glöckner

Pirmasens. Die SPD-Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner 
bietet am Mittwoch, 11. November, ab 10 Uhr eine telefonische Bür-
gersprechstunde an. Es wird um vorherige Terminvergabe unter der 
Telefonnummer 06331 719 32 59 gebeten. Kontakt: Telefon: 06331 
719 32 59, E-Mail: angelika.gloeckner@bundestag.de

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Landstuhl. Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet 
allen Bürgerinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprech-
stunden an. Die persönlichen Gespräche können unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln im Wahlkreisbüro, Ludwigstr. 2, in 
Landstuhl stattfinden. Aber aufgrund der wieder verschärften Situa-
tion kann die Sprechstunde vorzugsweise telefonisch oder auch vor 
Ort, wenn möglich im Freien erfolgen. Alle Bürgerinnen und Bürger 
der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Ram-
stein-Miesenbach und Weilerbach können sich mit ihren Fragen und 
Problemen im Umgang mit öffentlichen Institutionen und Ämtern an 
den Abgeordneten wenden. Um telefonische Terminvereinbarung 
unter der Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-
schaeffner.de, wird gebeten.

Historisches Museum  
der Pfalz erneut geschlossen

Speyer. Gerade noch zählte die Medicus-Schau im Historischen 
Museum der Pfalz seinen 50.000sten Besucher, da muss das Haus auf-
grund der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-
Virus erneut seine Tore schließen. Ab Montag, 2. November sind 
damit die Sonderausstellungen „Medicus – die Macht des Wissens“ 
und „Der Grüffelo – 
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Miesenbacher Str. 58
66877 Ramstein
Telefon 0 63 71 / 54 66

Waldgarten
Wir machen Urlaub

Fam. Krüchten

Wir sind weiterhin mit unserem Abholservice für euch da!!!
Telefonische Bestellannahme   Do. bis So. 17 bis 20 Uhr

Telefon 06371 5466

Gartenarbeiten aller Art
• Baumfällung (speziell Risikolage)             • Rollrasen anlegen und säen
• Baumstammfräsen/-Entwurzelung  • Steingarten u. Pflastersteine anlegen
• Heckenschnitt und Sträucher             • Mäharbeiten/Vertikutieren
• Obstbäume schneiden             • Inkl. Abtransport 

preiswert und professionell  & 06303-87617 oder 0176-64617164 

Gartenarbeiten rund ums Haus
Winterdienst • Hecken- und Baumschnitt

• Unkraut entfernen • Entsorgung • 20 % neukundenrabatt
Fa. Gashi | Telefon 0176/87249285

baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten, Zaunbau, 

Rasenverlegen u. v. m., preiswert, inkl. Entsorgung

Telefon: 0176 638 501 56

Gartenarbeiten, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung

Tel.: 0176 / 84 49 03 20 od. 06303 / 8 17 14 77

Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Fa. Hajdarmataj | Tel.: 0176 62410827 | 0631 6257931

Dienstleistungen aller Art und Abriss (Mulcharbeiten)
Deutsches Forst-Service-Zertifikat

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Fundgrube
Gesucht und gefunden …

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  

Kostenlose Schnupperstunde für: A-Gitarre, E-Gitarre, 
Schlagzeug, Keyboard undKlavier. 

Schnell anmelden in der
Musikschule Dirk Kühn · Hütschenhausen · ( 0177 / 6620726

Helfende Hände – Besuchsdienst.
Wir unterstützen und begleiten Sie bei alltäglichen Dingen – 
die im Alter vielleicht beschwerlicher werden können.
Interessiert? Rufen Sie uns an: 0 63 71 / 9 52 20 55

Mitgliederhilfe in Steuersachen bei ausschließl. nicht-
selbständigen Einkünften. Lohnsteuerhilfeverein Aktuell  
e. V. Beratungsstelle: Friedenstraße 1, 66877 Ramstein.
Leiterin: Petra Schmidt, ( 06371 - 9522055.

Probleme mit dem  
Telefon/Internetzugang?

DSL & VolP, alle Anbieter, fachmännischer Service. 
Telefon 0 63 71 - 95 21 11

IMMobIlIen Welt

06502 
9147-0

www.garant-immo.de

Neues Zuhause gesucht! Sehr gerne 
möchte ich einer lieben Familie ein ge-
mütliches Nest anbieten. Deshalb su-
che ich zwischen KiBo und KL zum Kauf 
ein Haus mit Garten - Matthias Degen, 
0176/62011557, m.degen@garant-immo.de

Tel. 0631/89 29 75-15

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Zuverlässige Beilagenverteilung gibt's hier!

B E I L A G E N - S E RV I C E 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de
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Doris Heinen-Böttcher

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort

Mobil: 0151 16305407
 Mobil: 0151 16305407 

d.heinen@wittich-foehren.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne
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1) 
1) 1) 

LATE NIGHT SHOPPING BEI TRÖSSER
EXTRA LANGE SHOPPEN MIT 500 EURO „ALT-GEGEN-NEU“-TAUSCH-PRÄMIE
Kaiserslautern. Deutsch-
lands großer Polstermöbel-
Spezialist TRÖSSER bietet 
seinen Kunden bis Samstag, 
07. November 2020, die 
sensationelle Gelegenheit, 
bares Geld zu sparen. Aktu-
ell gibt es bei TRÖSSER ga-
rantiert 500 € „ALT-gegen-
NEU“-Neueröffnungs-Prä-
mie1) beim Kauf einer neuen 
Polster garnitur ab vier Sitzen 
oder eines neuen Boxspring-
bettes. 

Als einer der größten Polster-
möbel-Spezialisten Deutsch-
lands bietet TRÖSSER traum-
hafte Sofas, Sessel, 
Boxspringbetten und Wohn-
landschaften namhafter Mar-
ken-Hersteller wie beispiels-
weise Musterring, KOINOR, 
Himolla, Hilker oder Deutsch-
lands neuer exklusiver Marke 
Interliving. Interessierte kön-
nen genau die Polstermöbel 

und Boxspringbetten fi nden, 
die zu ihrem individuellen Stil 
passen, immer angepasst an 
die eigenen Bedürfnisse an 
Ergonomie und Komfort – 
kompetente Beratung, erst-
klassiger Service und Mar-
kenqualität zu Tiefpreisen mit 
eingeschlossen.

Speziell am Freitag, 06. No-
vember 2020, können Kun-
den bei TRÖSSER extra lan-

ge bis 21 Uhr shoppen.

Aufgrund der riesengroßen 
Ausstellungsräume ist Ab-
stand halten bei TRÖSSER 
kein Problem – die geforder-
ten QM-Vorgaben werden 
weit über das 20-Fache über-
troffen. Unsere Mitarbeiter 
sind intensiv geschult und 
sorgen für ein perfektes 
Hygiene-Konzept inklusive 

großem Sicherheitsabstand,
einem kostenlosem Mund-Na-
senschutz sowie Desinfekti-
onsstellen im gesamten Haus.

500 € Tausch-Aktion

Late Night Shopping

Gemeinsam bleiben 
wir gesund! 

HÄNDE 
DESINFIZIEREN

MIT ABSTAND 
AM BESTEN

Individuell
konfi guriert und

VOR WEIHNACHTEN 
geliefert!

500,-€
Kassieren Sie jetzt

Neueröffnungs-
 Prämie1)  Prämie

NUR BIS SAMSTAG!

Geben Sie jetzt Ihre alten Polstermöbel und Betten in Zahlung und kassieren Sie die TRÖSSER-Neueröffnungs-Prämie

WASCH-
BAR

KOSTENLOSER 
MUNDSCHUTZ

LATE NIGHT
SHOPPING

1299,-
NEUERÖFFNUNGS-PREIS

1299,-1299,-1299,-1299,-
NEUERÖFFNUNGS-PREISNEUERÖFFNUNGS-PREIS

1799,-

 großer Typenplan

 viele Stofffarben möglich

SAMSTAG

7.
NOVEMBER

bis 19 Uhr geöffnet

DONNERSTAG

5.
NOVEMBER

bis 20 Uhr geöffnet

FREITAG
LATE NIGHT
SHOPPING

6.
NOVEMBER

bis 21 Uhr geöffnet

AM FREITAG, DEN 6. NOVEMBER 
HABEN WIR FÜR SIE EXTRA 
LANGE, BIS 21 UHR, GEÖFFNET!

UNI-Polster Verwaltung GmbH & Trösser Co.KG, Hagelkreuzstr. 133, 46149 Oberhausen

1) Gilt nur bei Kauf eines Bettes oder einer Garnitur ab 4 Sitzeinheiten. Ausgenommen Musterring, Interliving, Gallery M und WK 
Wohnen sowie Artikel aus dem Onlineshop. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. / Alle Preise in Euro, ohne Deko. Alle Maße 
sind Ca.-Angaben. Modell- und Farbabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Troessertroesser.de troesser_polsterspezialist

DEUTSCHLANDS GROSSER POLSTERMÖBEL- UND BOXSPRINGBETTEN-SPEZIALIST! 13X IN IHRER NÄHE

KAISERSLAUTERN Merkurstraße 4-6  67663  Kaiserslautern
Tel.: 06 31/3 43 705-0  Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 - 20 Uhr | Sa. 10 - 19 Uhr

JETZT NEU! DEUTSCHLANDS GROSSER POLSTERMÖBEL- UND BOXSPRINGBETTEN-SPEZIALIST! 13X IN IHRER NÄHEJETZT NEU!

WOHNLANDSCHAFT
in pfl egeleichtem Bezugsstoff PG 5 blau, ca. 315 x 196 cm, 
Rücken Spannstoff, Sitzpolsterung Federkern, auf Wunsch in 
vielen Größe und mit vielen Funktionen möglich


